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Gemah § 9 Abs 1 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 beehre ich mich, den im Gegenstand be-
zeichneten Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages im Hinblick auf Z 4 (§ 3a Abs 4 und 4a)
mit dem Ersuchen um Zustimmung bekannt zu geben, dass der Gesetzesbeschluss vor Ablauf der
Einspruchsfrist kundgemacht werden kann (§ 9 Abs 3 F-VG).

Der Bericht des vorberatenden Landtagsausschusses, aus dem sich in Verbindung mit der Vorla-

ge der Landesregierung der Gesetzesbeschluss ergibt, und die beziigliche Vorlage der Landesre-
gierung sind angeschlossen.

Auf die bereits erfolgte Ubermittlung des Gesetzesbeschlusses gemaB Art 97 Abs 2 B-VG wird
hingewiesen.
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Nr 7 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages
(5. Session der 15. Gesetzgebungsperiode)

Vorlage der Landesregierung

GESELZ VOM ..o , mit dem das Salzburger Naturschutzgesetz 1999
geandert wird

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Das Salzburger Naturschutzgesetz 1999, LGBI Nr 73, zuletzt gedndert durch das Gesetz LGBI Nr
106/2013, wird gedndert wie folgt:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden folgende Anderungen vorgenommen:

1.1. Nach der den § 23 betreffenden Zeile wird eingefugt:
,»3a. Unterabschnitt
8 23a Biosphédrenparke®

1.2. Die den § 52 betreffende Zeile lautet:
»$ 52 Vollendung des Vorhabens, Uberpriifung®

2. Im § 2 Abs 4 wird der letzte Satz durch folgende Bestimmungen ersetzt: ,,Sind nach den Feststellungen
der Naturschutzbehdrde die Interessen des Naturschutzes gemal § 49 Abs 3 Z 2 berlcksichtigt worden,
entféllt das Erfordernis einer naturschutzbehérdlichen Bewilligung oder Anzeige. Wenn hingegen zu
erwarten ist, dass die erforderliche naturschutzbehordliche Bewilligung nicht erteilt oder die Anzeige
nicht zur Kenntnis genommen werden wird, kann die Behdrde die Bewilligung auch versagen.*

3. Im § 3 wird nach Abs 2 eingefiigt:

,»(2a) MaBnahmen des Bundesheeres, die der allgemeinen Einsatzvorbereitung dienen (§ 2 Abs2 Z 1
des Wehrgesetzes 2001) und die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf seiner Grundlage
erlassenen Verordnungen bewilligungsbedirftig sind, sind der Naturschutzbehérde anzuzeigen. Die Na-
turschutzanzeige ist von der Naturschutzbehorde unter sinngemaler Anwendung der Bestimmungen des
8 26 Abs 3 bis 5 zur Kenntnis zu nehmen, wobei als Grunde fir die Untersagung (8 26 Abs 4) jene Griin-
de gelten, die zu einem Versagen der Bewilligung fuhren wirden. OrdnungsgemaR angezeigte und zur
Kenntnis genommene Maflnahmen gelten als bewilligte MaBBnahmen.*

4. Im 8§ 3a wird der Abs 4 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:

,(4) Kommt nach einer Interessensabwagung geméal Abs 2 oder 3 den Interessen des Naturschutzes
nicht der Vorrang zu, ist — auBBer im Fall des Abs 6 — die durch den Eingriff zu erwartende Beeintrachti-
gung durch mdglichst der Art und dem Gewicht des Eingriffs entsprechende Ersatzleistungen auszuglei-
chen. Bei Eingriffen in besondere Lebensrdume und Lebensgemeinschaften von Tieren oder Pflanzen
kommt als Ersatzleistung vor allem die Schaffung von Ersatzlebensrdumen in Frage. Die Ersatzlebens-
raume und sonstigen Ersatzleistungen sind mdglichst in unmittelbarer radumlicher Nahe zum Eingriffsort
zu verwirklichen. Die Ersatzleistungen sind durch Bescheid vorzuschreiben.

(4a) Der durch Ersatzleistungen zu gewahrleistende Eingriffsausgleich kann entweder durch vom
Einschreiter zu verwirklichende MaRnahmen oder durch die Leistung eines Geldbetrages durch den Ein-
schreiter erfolgen. Die Vorschreibung eines Geldbetrages hat dabei in jener Hohe zu erfolgen, die anna-
hernd den Kosten einer angemessenen Ersatzleistung entspricht. Wenn die Durchfiihrung von MafRnah-
men durch den Einschreiter nur teilweise mdglich ist, ist ein entsprechend verringerter Geldbetrag vorzu-
schreiben.*

5. Im § 4 werden folgende Anderungen vorgenommen:

5.1. Im Abs 1 wird das Wort , Naturschutzbehorde“ durch die Wortfolge ,,Landesregierung als Natur-
schutzbehorde® ersetzt.

5.2. Im Abs 2 werden die Worte ,,der Naturschutzbehdrde* durch die Worte ,.den Naturschutzbehrden
(8 47) ersetzt.
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6. Im § 5 werden folgende Anderungen vorgenommen:

6.1. Die Z 2 lautet:

,,2. Alpines Odland: ein land- und forstwirtschaftlich nicht kultiviertes Gebiet oberhalb der Zone
des geschlossenen Waldes; Almfutterflichen und Alpenrosenheiden im unmittelbaren rdumlichen
Zusammenhang mit Almfutterflachen gelten nicht als alpines Odland. Almfutterflachen sind zu-
sammenhangende Flachen von mehr als 0,5 ha, deren Beweidung mit landwirtschaftlichen Nutz-
tieren (Rinder, Pferde, Schafe) einen Uber den Erhaltungsbedarf dieser Tiere hinausgehenden Er-
trag (Fleischzuwachs oder Milchleistung) liefert. Alpenrosenheiden sind subalpine Zwerg-
strauchheiden mit Dominanz von Alpenrose (Rhododendron ferrugineum, Rhododendron
hirsutum) und anderen Zwergstrauchern.*

6.2. Die Z 11 lautet:

,,11. Feuchtwiese (Dauer- oder Wechselfeuchtwiese): eine im Regelfall einméhdige Wiese, die (ber-
wiegend von feuchtigkeitsliebenden Pflanzen bewachsen ist, dh in der mindestens ein Pflanzen-
verband der Gruppen ,Rohrichte und GroBseggenrieder®, ,Kleinseggenrieder®, ,Pfeifengraswie-
sen‘ oder ,Feucht- und Nasswiesen‘ vorkommt.*

6.3. Die Z 17 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:
,,17. Hochwasserabflussgebiet: ein Gebiet, das in periodischen Abstanden Uberflutet wird. Fir die
Abgrenzung dieses Bereiches ist ein dreiRigjéhrliches Hochwasserereignis zugrunde zu legen.
Nicht zum Hochwasserabflussgebiet zahlen rechtmalig befestigte und verbaute Flachen ein-
schlieBlich bestehender Verkehrsflachen.
17a. Landschaftsbild: Der optische Eindruck einer Landschaft von jedem mdglichen Blickpunkt zu
Land, zu Wasser und aus der Luft.«

6.4. Nach der Z 23 wird eingefiigt:

,»23a. Pflanzen: Als Pflanzen im Sinn dieses Gesetzes gelten alle Entwicklungsstadien von Pflanzen
sowie alle ober- und unterirdischen Pflanzenteile. Richtliniengeschiitzte Pflanzenarten sind sol-
che, die (mit Ausnahme der Laubmoose) im Anhang Il litb und im Anhang IV litb der FFH-
Richtlinie aufgezihlt sind.*

6.5. Nach der Z 28 wird eingefugt:
,,28a. Tiere: Als Tiere im Sinn dieses Gesetzes gelten Tiere in allen Entwicklungsformen. Richtlinien-
geschutzte Tiere sind solche Tiere mit Ausnahme von Wild und Wassertieren, die im Anhang IV
lita der FFH-Richtlinie aufgezahlt sind, sowie freilebende, nicht jagdbare Vogelarten, die im
Gebiet der Mitgliedstaaten der europaischen Union heimisch sind (Art 1 der Vogelschutzrichtli-
nie). Bei der Anwendung des § 31 gelten die fur Tiere erlassenen Bestimmungen auch flr tote
Tiere oder Teile von Tieren.*

7. 1m 8 10 entfallen die Absatzbezeichnung ,,(1)* und Abs 2.
8. Im § 23 Abs 5 entfallt der Klammerausdruck ,,(§ 2 Abs 2)*.
9. Nach § 23 wird eingefligt:

»3a. Unterabschnitt
Biospharenparke
§ 23a

(1) Die Landesregierung kann nach Anhorung der gebietsméRig beriinrten Gemeinden Gebiete, die
fiir Osterreich repréasentative Natur- und Kulturlandschaftsraume enthalten und die in wesentlichen Teilen
gemal 88 6, 12, 16, 19, 22, oder 22a dieses Gesetzes geschitzt sind, durch Verordnung zum Biosphéren-
park erklaren. Die Verordnung soll sich nur auf Gebiete beziehen, die als Biosphéarenreservate der UNE-
SCO anerkannt sind. In der Verordnung sind die Grenzen des Biosphérenparks, der Kern-, Pflege- und
Entwicklungszonen (Abs 4) sowie deren Erhaltungs- und Entwicklungsziele (Abs 3) festzulegen.

(2) Auf das Verfahren zur Erlassung einer Verordnung gemal Abs 1 findet 8§ 13 mit der Mal3gabe
sinngemal Anwendung, dass die Landesregierung an die Stelle der Bezirksverwaltungsbehdrde zu treten
und die Kundmachung der beabsichtigten Erklarung in der Salzburger Landes-Zeitung zu erfolgen hat.
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(3) Biosphdrenparke dienen

1. dem Schutz von groRflachigen Okosystemen und Landschaften sowie der Erhaltung der biologi-
schen, kulturellen und genetischen Vielfalt;

2. der Entwicklung und Férderung von 6kologisch, wirtschaftlich und sozio-kulturell nachhaltigen
Projekten oder Formen der Landnutzung;

3. der Unterstlitzung von Forschung, Umweltbeobachtung und Bildungsaktivitten fur besseres
Verstehen der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur.

(4) Biosphéarenparke gliedern sich in Kern-, Pflege-, und Entwicklungszonen. Zur Sicherstellung der
Zielsetzungen gemal Abs 3 sind flr die einzelnen Zonen Erhaltungs- und Entwicklungsziele festzulegen.

(5) Fur die Verwaltung sind in der Verordnung folgende Organe vorzusehen:

1. Eine Steuerungsgruppe: Die Steuerungsgruppe hat jedenfalls aus Vertretern der Landesregierung,
des értlich zustandigen Regionalverbandes, der Wirtschaftskammer, der o6rtlich zustandigen Be-
zirksbauernkammer, der in Frage kommenden Tourismusverbande und der Landesorganisationen
alpiner Vereine zu bestehen. Die Vertreter der Landesregierung werden von dieser bestellt, die
ubrigen Mitglieder von den jeweiligen Institutionen und Einrichtungen entsendet. Ihr obliegt die
Beratung und Beschlussfassung tber alle Angelegenheiten der den Erhaltungs- und Entwick-
lungszielen entsprechenden wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und 6kologischen Entwicklung
des Biosphérenparks. In der Verordnung ist vorzusehen, dass sich die Steuerungsgruppe von den
entsprechend dem Beratungsgegenstand erforderlichen Experten beraten lassen kann. Die néhe-
ren Bestimmungen Uber die Geschéaftsfihrung der Steuerungsgruppe sind in einer von dieser zu
beschlieRenden Geschéftsordnung festzulegen.

2. Eine geschéftsfiihrende Stelle (Management): Das Management ist vom ortlich zustdndigen Re-
gionalverband zu bestellen und hat die Beschliisse der Steuerungsgruppe vorzubereiten und um-
zusetzen sowie an deren Sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

(6) Fur Biospharenparke ist von der Steuerungsgruppe ein Leitbild auszuarbeiten, das die Ziele und
geplanten MalRnahmen zum Schutz und zur zukinftigen Entwicklung des Biosphérenparks und seiner
Okosysteme festlegt. Das Land und die Gemeinden haben die Verwirklichung des Leitbildes unter Be-
dachtnahme auf die gemé&R Abs 3 festgelegten Erhaltungs- und Entwicklungsziele zu fordern.*

10. Im § 24 Abs 1 lautet die lit c:
,,¢) mindestens 20 m2 grofRe oberirdische, natirliche oder naturnahe stehende Gewaésser ein-

schlieBlich ihrer Uferbereiche und der Schilf- und Réhrichtzonen; ausgenommen sind

aa) jene Gewadsser, die auf Grund der 88 16 und 18 zu Landschaftsschutzgebieten erklart
wurden und

bb) Bade- und Zierteiche, Ldschwasserteiche (815 der Salzburger Feuerpolizeiordnung
1973), Klérteiche, Retentionsbecken, Absetzteiche, Garten- und Schwimmteiche, Fisch-
teiche mit regulierbarem Zu- und Ablauf, Schneispeicher oder &hnliche kiinstlich angeleg-
te Gewdsser;*

11. Im § 25 werden folgende Anderungen vorgenommen:

11.1. Nach Abs 1 wird eingefugt:

»(1a) Keiner Bewilligung bedarf die einmalige VergroBerung folgender Anlagen bzw im Fall der lit e der
betroffenen Flache um das jeweils festgesetzte Hochstausmal?:

Anlage Hochstausmal der VergroRerung:

a) Campingplétze und Golfplatze (Abs 1 lit b) 2.000 m?
b) Anlagen gemaR Abs 1 lit ¢ 250 m?
c) Flugplatze und Anlagen zur wiederkehrenden Beniitzung 2000 m?

fiir Auenlandungen und -abfliige (Abs 1 lit ) '
d) Anlagen fir die wiederkehrende Beniitzung zu motor- 1.000 m2

sportlichen Zwecken (Abs 1 lit g) '
e) vom Betrieb von Anlagen zur kiinstlichen Beschneiung 2000 m?

(Abs 1 lit h) betroffene Flache

Die VergroRerung gilt auch dann als einmalig erfolgt, wenn sie in mehreren Abschnitten vorgenommen
wird, jedoch insgesamt das in den lit a bis e festgelegte Hochstausmal? nicht tiberschreitet.

(1b) Die im Abs 1 lit ¢ festgelegten Voraussetzungen fiir das Vorliegen einer Bewilligungspflicht
gelten auch dann als erfullt, wenn das erforderliche FlachenausmaR durch mehrere in rdumlichem oder
sachlichem Zusammenhang stehende MafBnahmen iiberschritten wird.*
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11.2. Im Abs 2 wird lit ¢ durch folgende Bestimmungen ersetzt:

»¢) in Bezug auf Abs 1 lit c und in Bezug auf die geméal Abs 1 lit d letzter Fall bewilligungspflichti-
gen geléndeverandernden MaRRnahmen solche Vorhaben, die ausschliellich als Baustelleneinrich-
tung dienen, sowie Lagerplatze fiir Baustellen jeweils bis ein Jahr nach Fertigstellung des Bau-
vorhabens, ferner die nur flir eine bestimmte MaRnahme erfolgende, kurzzeitig voriibergehende
oder fur Zwecke der Land-, Forst- und sonstigen Holzwirtschaft oder fiir militarische Zwecke
dienende Verwendung als Lagerplatz sowie die Errichtung, wesentliche Anderung und Bereit-
stellung von betrieblichen Lagerplatzen im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang mit der
gewerblichen Betriebsstatte;

d) Bau- oder Reparaturmafnahmen sowie technische Verbesserungen an solchen Inertabfalldepo-
nien, Deponien fur nicht gefahrliche Abfélle und Deponien fir geféhrliche Abfélle (nur als Un-
tertagedeponie) gemdal § 4 Z 2 bis 4 DVO 2008, die sich in Betrieb oder in der Nachsorgephase
befinden, sowie Sicherungs- und Sanierungsmafinahmen an Altablagerungen und Altstandorten
(8 2 Abs 1 des Altlastensanierungsgesetzes);

e) die Errichtung von Verkehrsflachen, wenn sie von als Bauland gewidmeten Flachen umschlossen
sind.*

12. Im § 26 Abs 1 entféllt die lit b.
13. § 29 lautet:

,Besonderer Schutz von wild wachsenden Pflanzen
§29

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung zu vollkommen oder teilweise geschitzten Pflanzen
zu erklaren:

1. die im Land Salzburg in freier Natur wildwachsenden richtliniengeschiitzten Pflanzenarten;

2. die im Land Salzburg in freier Natur wildwachsenden, nicht richtliniengeschitzten Pflanzen, die
in ihrem Bestand allgemein oder in bestimmten Gebieten geféhrdet sind und an deren Erhaltung
aus Griinden des Naturschutzes ein 6ffentliches Interesse besteht, sowie solche Pflanzen, die fir
die Erhaltung eines ausgeglichenen Naturhaushaltes, insbesondere zur Sicherung des Bestandes
anderer Pflanzenarten und Tiere, erforderlich sind;

3. richtliniengeschiitzte Pflanzen der in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Land der
Européischen Union in freier Natur wildwachsenden Arten.

Der Schutz kann sowohl zeitlich als auch gebietsmaRig beschrénkt werden.

(2) Der vollkommene Schutz von Pflanzen verbietet
1. bei Pflanzen geméall Abs 1 Z 1 und 2:

a) solche Pflanzen absichtlich zu beschadigen, zu vernichten oder von ihrem Standort zu entfer-
nen;

b) den Standort solcher Pflanzen so zu behandeln, dass ihr weiterer Bestand geféhrdet oder aus-
geschlossen wird,;

2. bei Pflanzen gemaR Abs 1 Z 1 bis 3 solche Pflanzen entgeltlich oder unentgeltlich anzunehmen
oder abzugeben, insbesondere mit aus der Natur enthnommen Pflanzen zu handeln, diese zu tau-
schen oder zum Kauf oder Tausch anzubieten; das Verbot bezieht sich auch auf jedes aus der
Pflanze gewonnene Produkt und jede andere Ware, die aufgrund eines Begleitdokuments, der
Verpackung, eines Zeichens, eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder Derivat
der Pflanze identifiziert werden kann.

(3) Der teilweise Schutz von Pflanzen verbietet:
1. unterirdische Teile der Pflanzen von ihrem Standort zu entnehmen;
2. oberirdische Teile der Pflanzen von ihrem Standort in einer Menge zu entfernen, die Uber einzel-
ne Stiicke, uber einen Handstraul? oder Uber einzelne Zweige hinausgeht.

(4) Die in den Abs 2 und 3 genannten Verbote gelten nicht fiir jene Pflanzen oder Pflanzenteile, die
in Gérten oder Kulturen gezogen worden sind. Von den Verboten gemdR Abs 2 Z 2 sind auch solche
Pflanzen ausgenommen, deren Entnahme aus der Natur und in Verkehr bringen nachweislich rechtméRig
erfolgt ist.



5von 22

(5) Bei Pflanzen geméR Abs 1 Z 2 sind von den Verboten der Abs 2 und 3 weiters ausgenommen:

1.

2.

4.

5.

Pflanzen oder Pflanzenteile, die aus einem anderen Bundesland oder aus dem Ausland in das
Land Salzburg eingebracht worden sind;

die nicht zum Zweck der VerduRerung erfolgte Entnahme einzelner Pflanzenteile zu Viehheil-
zwecken durch die Besitzer oder den Besitzer bzw die Hiterin oder den Huiter des erkrankten
Viehs;

. die Entnahme von Pflanzen fiir Zwecke der besonderen charakteristischen 6rtlichen Brauchtums-

pflege;

die Vernichtung oder Beschadigung nur einzelner Pflanzen, soweit diese mit der Errichtung von
Anlagen verbunden ist;

die ordnungsgemaélie land- und forstwirtschaftliche sowie gartnerische Nutzung.

(6) Solange der Nachweis tber die Herkunft von Pflanzen oder Pflanzenteilen nicht erbracht worden
ist, gilt die Vermutung, dass sie entgegen den Verboten gemal Abs 2 und 3 in Besitz genommen worden

sind.*

14. § 31 lautet:

,Besonderer Schutz frei lebender Tiere
8§31

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung zu geschiitzten Tierarten zu erklaren:

1.
2.

3.

die im Land Salzburg freilebenden richtliniengeschiitzten Tierarten;

andere im Land Salzburg vorkommende Tierarten, die in ihrem Bestand allgemein oder in be-
stimmten Gebieten geféhrdet sind und an deren Erhaltung aus Griinden des Naturschutzes ein 6f-
fentliches Interesse besteht;

richtliniengeschiitzte Tiere der in einem anderen Land der Europdischen Union vorkommenden
Arten.

Der Schutz kann sowohl zeitlich als auch gebietsmaRig beschréankt werden. Wild (8 4 des Jagdgesetzes
1993) und Wassertiere (8 2 Z 14 des Fischereigesetzes 2002) kénnen nicht Gegenstand einer solchen
Verordnung sein.

(2) Der Schutz von Tieren gemaR Abs 1 Z 1 und 2 mit Ausnahme der freilebenden, nicht jagdbaren
Vogelarten verbietet:

1.

2.

3.

4.
5.

alle absichtlichen Formen der Verfolgung, des Fangs oder der Totung solcher Tiere, die aus der
Natur entnommen werden;

jede absichtliche Storung dieser Tiere, insbesondere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-,
Uberwinterungs- und Wanderzeiten, sofern sich diese Storung auf die Erhaltung der Tierarten er-
heblich auswirkt;

jede absichtliche Zerstérung oder Entnahme von Eiern aus der Natur;

jede Beschadigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestétten solcher Tiere;

den Besitz, den entgeltlichen oder unentgeltlichen Erwerb, die Verwahrung, Ubertragung, Befor-
derung oder Feilbietung solcher Tiere; das Verbot des Erwerbens, Verwahrens, Ubertragens, Be-
forderns und Feilbietens bezieht sich auch auf jedes aus dem Tier gewonnene Produkt und jede
andere Ware, die aufgrund eines Begleitdokuments, der Verpackung, eines Zeichens, eines Eti-
ketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder Derivat des Tieres identifiziert werden kann.

(3) Der Schutz von unter Abs 1 Z 1 oder 2 fallenden Vogelarten verbietet:

1.
2.

3.
. das absichtliche Storen, insbesondere wahrend der Brut- und Aufzuchtszeiten, sofern sich dieses

alle absichtlichen Formen der Verfolgung, des Fangs oder der Totung solcher Tiere;

die absichtliche Zerstérung oder Beschédigung von Niststatten und Eiern und die Entfernung von
Niststétten;

das Sammeln der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand;

Storen auf die Erhaltung der VVogelarten erheblich auswirkt;

. das Halten von Vdgeln der Arten, die nicht gejagt oder gefangen werden dirfen;
. den Verkauf von lebenden und toten Tieren und von deren ohne weiteres erkennbaren Teilen

oder von aus diesen Tieren gewonnenen Erzeugnissen, sowie deren Beférderung und das Halten
fur den Verkauf und das Anbieten zum Verkauf.

(4) Fur Tiere gemal Abs 1 Z 3 gelten nur die im Abs 2 Z 5 angefiihrten Verbote.
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(5) Von den Verboten gemdl Abs 2 sind folgende Arten ausgenommen: Igel (Erinaceus sp), Garten-
schléfer, Siebenschlé&fer und Eichhdrnchen, wenn sie:
1. verendet aufgefunden worden sind oder
2. offensichtlich krank, verletzt oder sonst pflegebedirftig aufgefunden worden sind, méglichst
artgerecht gepflegt und sobald als mdglich unter Vermeidung jeder Beeintrachtigung des Tieres
wieder freigelassen oder, wenn das Weiterleben nach einem tierdrztlichen Gutachten fur das Tier
eine Qual bedeutet, schmerzlos getdtet werden.
Soweit dies zur Vermeidung einer missbrauchlichen Berufung auf diese Ausnahmen erforderlich ist, kann
die Landesregierung durch Verordnung anordnen, dass bei bestimmten Tierarten das Auffinden und In-
verwahrungnehmen gemaR den Z 1 und 2 unverziglich der Naturschutzbehdrde zu melden ist. Die Natur-
schutzbehorde kann verlangen, dass das Tier zur Untersuchung vorgelegt wird.

(6) Bei nicht richtliniengeschitzten Tieren sind von den Verboten der Abs 2 und 3 weiters ausge-
nommen:

1. die ordnungsgeméRe land- und forstwirtschaftliche oder gértnerische Nutzung;

2. die weidgerechte Jagd und Fischerei nach den dafir geltenden Vorschriften.
_(7) Inder Verordnung gemal Abs 1 kann auch vorgesehen werden, dass das Erwerben, Verwahren,
Ubertragen, Befordern und Feilbieten von Tieren (einschlieflich daraus gewonnener Produkte und Wa-

ren) zuldssig ist, wenn deren Entnahme aus der Natur und in Verkehr bringen nachweislich rechtméRig
erfolgt ist.”

15. Im § 34 lauten die Abs 1 bis 3:

,»(1) Die Naturschutzbehdrde kann auf Ansuchen Ausnahmen von den Verboten der 88 29 Abs 2 und
3,30 Abs 1 und 2, 31 Abs 2 und 3 und 32 Abs 2 bewilligen. Die Bewilligung kann abweichend vom § 3a
Abs 2 und unter Bedachtnahme auf Abs 2 nur fir MaBnahmen erteilt werden, die einem der nachstehen-
den Zwecke dienen:

1. der Volksgesundheit einschlieBlich der Heilmittelerzeugung;

. der Getrénkeerzeugung;

. der 6ffentlichen Sicherheit;

. der Sicherheit der Luftfahrt;

. dem Schutz wildlebender Pflanzen und Tiere oder der Erhaltung ihrer Lebensraume;
. der Forschung oder dem Unterricht;

. der Aufstockung der Besténde oder der Wiederansiedlung an anderer Stelle einschlieBlich der fir
diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, und der kiinstlichen Vermehrung von Pflanzen;

8. der Abwendung erheblicher Schaden an Kulturen und Waldern, an Nutz- oder Haustieren, an
Fischgriinden, Gewdssern oder sonstigen Vermdgenswerten;

9. der Errichtung von Anlagen;
10. anderen Uberwiegenden offentlichen Interessen;

11. der Entnahme oder Haltung von der Behérde spezifizierter Exemplare bestimmter Tier- und
Pflanzenarten unter strenger Kontrolle, selektiv und im beschrankten Ausmal?.

(2) Auf Vogel findet Abs1 Z 2, 8 hinsichtlich des Schutzes sonstiger Vermdgenswerte, 9 und 10
keine Anwendung. Auf richtliniengeschitzte Pflanzen- und Tierarten mit Ausnahme der Vogelarten fin-
det Abs 1 Z 2 und 9 keine Anwendung.

(3) Bewilligungen nach Abs 1 kénnen nur erteilt werden, wenn der Zweck der MalRnahme anders
nicht zufriedenstellend erreicht werden kann und

a) der jeweilige Bestand einer nach der FFH-Richtlinie geschiitzten Tier- oder Pflanzenart insge-
samt in einem giunstigen Erhaltungszustand verweilt oder sichergestellt werden kann, dass sich
ein unglnstiger Erhaltungszustand nicht verschlechtert und die Wiederherstellung eines gunsti-
gen Erhaltungszustandes nicht behindert wird und

b) der jeweilige Bestand einer sonst durch eine Verordnung nach den 88 29 Abs 1 und 31 Abs 1
geschiitzten Tier- oder Pflanzenart nicht mehr als nur unbedeutend abtréglich beeintrachtigt
wird.*

~NOo Ok W

16. Im 8 36 Abs 1 wird im ersten Satz nach dem Wort ,.Biotopkartierung* die Wortfolge ,,sowie deren
sachliche Grundlagen* eingefiigt und im zweiten Satz das Zitat ,,§§ 12, 16, 19 und 22a* durch das Zitat
»8§ 12, 16, 19, 22a und 23a* ersetzt.
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17. Im § 37 Abs 2 erhalten die bisherigen lit i bis n die Bezeichnungen ,,j bis ,,0* und wird nach der lit h
eingeflgt:
,1) Biosphérenparke;*

18. Im § 38 Abs 3 werden nach dem Wort ,,, Naturpark‘“ das Wort ,,,Biosphérenpark‘“ und ein Beistrich
eingefugt.

19. Im § 39 werden folgende Anderungen vorgenommen:

19.1. Abs 1 lautet:

,»(1) Den mit den Aufgaben des Naturschutzes betrauten behdrdlichen Organen, dem Naturschutzbei-
rat, den Naturschutzbeauftragten, den Organen der Salzburger Berg- und Naturwacht sowie sonstigen
Personen, die von der Naturschutzbehérde beauftragt worden sind, ist zum Zweck amtlicher Erhebungen
sowie zur Erfillung der ihnen nach diesem Gesetz und der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnun-
gen zukommenden Aufgaben ungehinderter Zutritt und — soweit zumutbar und geeignete Fahrwege be-
stehen und bei Organen der Salzburger Berg- und Naturwacht ein besonderer behérdlicher Auftrag vor-
liegt — Zufahrt zu den in Betracht kommenden Grundstiicken zu gewahren und Auskunft zu erteilen.*

19.2. Im Abs 2 entfallen die Worte ,,geho6rig vorgebrachtes®.
19.3. Nach Abs 2 wird angefugt:

,»(3) Eigentlimer und sonstige Nutzungsberechtigte haben das Betreten und Benutzen ihrer Grundstii-
cke zur Vornahme von WiederherstellungsmaRnahmen (§ 46) auf fremden Grundstiicken insoweit zu
dulden, als sich dies als unbedingt erforderlich erweist. Die ihnen dadurch verursachten vermdgensrecht-
lichen Nachteile sind zu ersetzen. Die Ersatzanspriiche sind bei sonstigem Verlust binnen drei Monaten
nach dem Tag, an dem der Betroffene von dem Schaden Kenntnis erlangt hat, bei der Landesregierung
geltend zu machen. Auf das Verfahren sind die Bestimmungen des 8 42 Abs 2 und 3 sinngemaR anzu-
wenden. Die zur Duldung Verpflichteten sind aufRer in dringenden Fallen vor der Anordnung der MaR-
nahme zu horen.*

20. Im 8 45 Abs 1 entféllt in der lit d das Wort ,,bescheidgeméBen®.

21. Im § 48 wird in der im Abs 1 lit g enthaltenen Tabelle die Wortfolge ,,Errichtung oder Erweiterung
von Parkplatzen mit ber 1.000 m2 Flache, die nicht Bestandteil einer Bundes- oder Landesstral3e sind, in
der freien Landschaft” durch die Wortfolge ,,Errichtung oder Erweiterung von dauerhaft genutzten Park-
platzen mit Uber 2.000 m? Flache, die nicht Bestandteil einer Bundes- oder Landesstrae sind, in der
freien Landschaft™ ersetzt.

22. Im § 49 werden folgende Anderungen vorgenommen:

22.1. Abs 1 lautet:
,»(1) Die Naturschutzbehdrden kdnnen Vorhaben in einem vereinfachten Verfahren erledigen. Dafiir
kommen nur solche MalRnahmen in Betracht,

1. die einfacher Art sind und fir die keine aufwandigen Projektunterlagen oder sonstigen Unterla-
gen zu erstellen bzw vorzulegen sind; oder

2. fur die geeignete Unterlagen vorliegen, die eine Beurteilung
a) der Bewilligungs- oder Kenntnisnahmemdglichkeit gemal den 88 6, 12, 18, 24, 25, 26 und 34
oder
b) des Vorliegens von Verbotstatbestanden nach den §8§ 31 Abs 2 bis 4 oder 32 Abs 1
erlauben oder

3. fur deren Verwirklichung auch Bewilligungen nach anderen als naturschutzgesetzlichen Bestim-
mungen erforderlich sind, wenn die Interessen des Naturschutzes voraussichtlich in diesem be-
hordlichen Verfahren beriicksichtigt werden konnen.

22.2. Die Abs 3 bis 5 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
,»(3) Fiir die von Abs 1 Z 1, Z 2 lita und Z 3 umfassten Vorhaben entféllt das Erfordernis einer na-
turschutzbehdérdlichen Bewilligung oder Anzeige, wenn die Behorde Folgendes feststellt:

1. Fur die im Abs 1 Z 1 und Z 2 lit a angefiihrten MaRnahmen sind bei projektgeméBer Ausfihrung
die in den 88 6, 12, 18 Abs 2, 24, 25 Abs 3, 26 Abs 4 sowie 34 angefiihrten Kriterien fur eine
Bewilligung bzw Kenntnisnahme des VVorhabens gegeben.
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2. Fur die im Abs 1 Z 3 genannten MalRnahmen sind die Interessen des Naturschutzes in dem nach
anderen Vorschriften ergangenen Bescheid, der in Rechtskraft erwachsen ist, berticksichtigt wor-
den.

Bei den von Abs 1 Z 2 lit b umfassten Vorhaben kann die Behorde feststellen, dass durch die projektge-
maRe Ausfiihrung kein Verbotstatbestand gemaR § 61 verwirklicht wird.

(4) Zum Vorliegen der im Abs 3 genannten Voraussetzungen sind folgende Stellungnahmen einzu-
holen:
1. bei MaBnahmen gemdl Abs 1 Z 2 der Landesumweltanwaltschaft und des Naturschutzbeauftrag-
ten;
2. bei MaBBnahmen gemal Abs 1 Z 1 und 3 des Naturschutzbeauftragten.

(5) Das Vorliegen oder Nichtvorliegen der Voraussetzungen gemal Abs 3 hat die Behdrde bei MaR-
nahmen gemal Abs 1 Z 2 mit Bescheid festzustellen. Bei Mainahmen gemall Abs 1 Z 1 und 3 ist das
Ergebnis der Prufung von der Behdrde in einem Aktenvermerk festzuhalten, der dem Betreiber des Vor-
habens und dem Naturschutzbeauftragten unverziiglich zur Kenntnis zu bringen ist.

(6) Auf Grund eines innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Aktenvermerkes (Abs 5) gestell-
ten Antrages des Betreibers des VVorhabens oder des Naturschutzbeauftragten hat die Behorde das Zutref-
fen oder Nichtvorliegen der VVoraussetzungen gemal Abs 3 mit Bescheid festzustellen. In dem Verfahren
kommt der Landesumweltanwaltschaft an Stelle des Naturschutzbeauftragten Parteistellung geméR § 55
zu.*

23. Im § 50 Abs 1 wird die Wortfolge ,,sowie aufrechte rechtskréftige Kenntnisnahmen nach 8 26 durch
die Wortfolge ,,sowie aufrechte rechtskriftige Kenntnisnahmen nach § 26 und rechtskréftige Feststel-
lungsbescheide nach den 88 49 und 51 Abs 2a“ ersetzt.

24. Im § 51 werden folgende Anderungen vorgenommen:

24.1. Im Abs 1 wird angefligt: ,,Die Behdrde kann bei der Vorschreibung von Ausgleichsmafinahmen
auch einen Geldbetrag angeben, dessen Héhe die Verwirklichung dieser MalRnahmen durch die Natur-
schutzbehorde selbst oder Gber deren Auftrag ermoglicht. Der Bewilligungswerber ist in diesem Fall
darauf hinzuweisen, dass mit der Entrichtung dieses Betrages die Ausgleichsmalinahmen als verwirklicht
gelten.”

24.2. Abs 2a lautet:

,»(2a) Bereits verwirklichte AusgleichmaBBnahmen kdnnen angerechnet werden, wenn

1. entweder von der Naturschutzbehtrde festgestellt wird, dass diese AusgleichsmalRnahmen eine
wesentliche Verbesserung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes bewirken werden oder

2. die AusgleichsmalRnahmen von der Naturschutzbehdrde oder in ihrem Auftrag verwirklicht wor-
den sind.
Die Feststellung gemaR Z 1 ist zu beantragen, bevor mit der Verwirklichung der Ausgleichmanahmen
begonnen wird. Angerechnet werden kénnen nur Ausgleichmanahmen, die innerhalb von drei Jahren vor
der Antragstellung verwirklicht worden sind. In Ausnahmeféllen kénnen auch AusgleichmalRnahmen
angerechnet werden, die bis zu sechs Jahre vor der Antragstellung verwirklicht worden sind.*

24.3. Im Abs 3 Z 2 lautet der letzte Satz: ,,Fiir die Abgrenzung der Landschaftsraume sind die Grenzen der
nach 8 11 ROG 2009 in Verbindung mit dem Landesentwicklungsprogramm bestehenden Regionalver-
bé&nde in der Fassung der Regionalverbands-Verordnung LGBI Nr 81/1994 maBgeblich.*

25. 8 52 lautet:
,»Vollendung des Vorhabens, Uberpriifung
§52

(1) Die Vollendung des Vorhabens ist vom Bewilligungswerber der Naturschutzbehtrde anzuzeigen.
Der Anzeige ist eine Bestatigung des Bewilligungswerbers und der ékologischen Bauaufsicht, soweit eine
solche bestellt war, Uber die der Bewilligung oder Anzeige geméRe entsprechend Ausfuhrung unter An-
gabe allfalliger geringfiigiger Abweichungen anzuschlieBen. Die Behdrde kann in jenen Fallen, in denen
keine 6kologische Bauaufsicht bestellt war, dem Bewilligungswerber auftragen, diese Bestatigung von
einem gewerberechtlich oder nach dem Ziviltechnikergesetz 1993 befugten Experten des einschlagigen
Fachbereiches erstellen zu lassen.
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(2) Die Naturschutzbehorde kann sich jederzeit davon iberzeugen, ob ein Vorhaben bescheidmaRig
und den Auflagen entsprechend bzw der Anzeige entsprechend ausgefiihrt wurde. Dabei kénnen bloR
geringfiigige Abweichungen von der bescheid- und auflagengeméaRen oder anzeigegemaRen Ausfiihrung
nachtriglich zur Kenntnis genommen werden.*

26. Im § 53 werden folgende Anderungen vorgenommen:

26.1. Im Abs 2 wird in der Z 1 angefigt:

,»p) ein Vertreter der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten fir Oberdsterreich und
Salzburg;*

26.2. Abs 2 Z 2 lautet:

,,2. als Mitglieder mit beratender Stimme zwei weitere Experten aus der mit den Angelegenheiten
des Naturschutzes befassten Abteilung des Amtes der Landesregierung;*

26.3. Im Abs 7 wird nach dem ersten Satz eingeflgt: ,,In dringlichen Angelegenheiten kann die Beschluss-
fassung auch im Umlaufweg erfolgen.*

27.Im 8§ 54 Abs 2 lautet der letzte Satz:

,,Sie hat einen Naturschutzbeauftragten abzuberufen, wenn

1. er die Funktion aus gesundheitlichen Griinden nicht mehr ausiben kann oder die mit ihr verbun-
denen Pflichten grob verletzt oder

2. die Abberufung aus organisatorischen Griinden fur eine Neuordnung der Gebietszuteilung erfor-
derlich ist.*

28. Im 8§55 Abs2 Z 4 lautet der Klammerausdruck ,(mit Ausnahme des Abs 5 erster Satz und des
Abs 6).

29. Im § 56 werden folgende Anderungen vorgenommen:

29.1. Im Abs 3 wird der Punkt am Ende der lit b durch einen Strichpunkt ersetzt und nach der lit b einge-
fagt:

,»¢) die im 8 61 Abs 4 genannten Gegenstande bei dringendem Verdacht einer in ihren Aufgabenbe-
reich fallenden Verwaltungsiibertretung zu beschlagnahmen und zu diesem Zweck im unbedingt
notwendigen Umfang Gepéckstiicke, Behélter oder Transportmittel zu 6ffnen und zu durchsu-
chen;

d) bei Vorliegen einer besonderen Schulung und Erméchtigung Fahrzeuge anzuhalten, wenn der
dringende Verdacht besteht, dass mit diesen Fahrzeugen das Verbot geméal 8 27 Abs 2 lit d bzw
gleichartige Verbote in Schutzgebietsverordnungen ubertreten oder die im 8 61 Abs 4 genannten
Gegenstinde transportiert werden.*

29.2. Nach Abs 3 wird eingefiigt:
,»(3a) Die von Abs 3 lit a bis d erfassten Personen haben den Aufforderungen der Naturschutzwache-

organe nach diesen Bestimmungen nachzukommen.*

30. Im 8 60 Abs 2 lautet die Z 4:
4. aus Geldbetragen gemal § 3a Abs 4a oder § 51 Abs 1;

31. Im § 61 Abs 1 werden das Zitat ,,10 Abs 1 zweiter Satz*“ durch das Zitat ,,10 zweiter Satz*“ und der
Ausdruck ,,oder § 50 Abs 3 zweiter Satz“ durch den Ausdruck ,,,§ 50 Abs 3 zweiter Satz, § 52 oder § 56
Abs 3a“ ersetzt.

32. § 62a lautet:
»verweisungen

§62a

(1) Die Verweisungen auf die folgenden bundesrechtlichen Vorschriften gelten als solche auf jene
Fassung, die sie durch Anderungen bis zum nachfolgend erwdhnten Rechtsakt, diesen einschlieRend,
erhalten haben:

1. Allgemeines biirgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr 946/1811; Gesetz BGBI | Nr 43/2016;
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. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBI Nr 51; Gesetz BGBI | Nr

161/2013;

. Altlastensanierungsgesetz, BGBI 299/1989; Gesetz BGBI | Nr 103/2013;
. Bewilligungsfreistellungsverordnung fir Gewésserquerungen (GewQBewrFreistellV); Verord-

nung BGBI Il Nr 327/2005;

. Forstgesetz 1975, BGBI Nr 440; Gesetz BGBI | Nr 56/2016;
. Luftfahrtgesetz, BGBI Nr 253/1957; Gesetz BGBI | Nr 80/2016;
. Verordnung des Bundesministers fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

uber Deponien (DVO 2008); Verordnung BGBI 11 Nr 104/2014;
Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBI Nr 52; Gesetz BGBI | Nr 33/2013;
Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959), BGBI Nr 215; Gesetz BGBI | Nr 54/2014
Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGB1 I Nr 146; Gesetz BGB1 1 Nr 65/2015.*

33. Im § 67 wird angefligt:
,»(6) Die §§ 2 Abs 4, 3 Abs 2a, 3a Abs 4 und 4a, 4 Abs 1 und 2, 5, 10, 23 Abs 5, 23a, 24 Abs 1, 25

Abs 1a,

1bund 2, 26 Abs 1, 29, 31, 34 Abs 1 bis 3, 36 Abs 1, 37 Abs 2, 38 Abs 3, 39, 45 Abs 1, 48 Abs 1,

49 Abs 1 und 3 bis 6, 50 Abs 1, 51 Abs 1, 2a und 3, 52, 53 Abs 2 und 7, 54 Abs 2, 55 Abs 2, 56 Abs 3
und 3a, 60 Abs 2, 61 Abs 1 sowie 62a in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr ...../2016 treten mit dem auf
dessen Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt bereits bei einer Natur-
schutzbehdrde oder bei Verwaltungsgerichten anhéngigen Verfahren nach diesem Gesetz sind mit Aus-
nahme der in den §§ 3a Abs 4a und 51 Abs 1 vorgenommenen Anderungen nach den bisher geltenden
Bestimmungen weiter zu fithren.*
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Erlauterungen
1.Allgemeines:

Hauptinhalt des Vorhabens ist die Einfiihrung der Biosphdrenparke als neue Schutzgebietskategorie (Z 9).
Als Biospharenparke werden in Osterreich jene von der UNESCO initiierten Modellregionen bezeichnet,
in denen in beispielhafter Weise nachhaltige Entwicklung in 6kologischer, ékonomischer und sozialer
Hinsicht verwirklicht wird (Man and the Biosphere Programme, MAB-Programm). Die Ziele dieser sog
Biospharenreservate sind von der UNESCO vorgegeben und umfassen ua die Erhaltung der natirlichen
und kulturellen Vielfalt, die nachhaltige Entwicklung sowie die Nutzung des Gebietes fur Forschung,
Umweltbeobachtung, Bildung und Ausbildung. Blrgerbeteiligung gehort zum zentralen Kern des Pro-
gramms (vgl MAB — Biosphere Reserves, The Seville Strategie & the statuary framework of the world
network, http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103849Eb.pdf).

Weiters enthalt die Vorlage eine Reihe von Anderungen, die auf Grund der Erfahrungen aus der Praxis
die Lesbarkeit und Vollziehbarkeit der Bestimmungen erleichtern und tberflussigen Verwaltungsaufwand
vermeiden sollen. So wird etwa vorgeschlagen, zusatzliche Begriffsbestimmungen aufzunehmen, um
bestehende Unklarheiten in Hinkunft zu vermeiden (Z 6), die derzeit auf das NSchG und die Tier- und
Pflanzenartenschutzverordnung verteilten Artenschutzbestimmungen systematisch geordnet neu zu erlas-
sen (Z 13 ff), den Anwendungsbereich des Vereinfachten Verfahrens auszudehnen (Z 22) und zahlreiche
weitere Klarstellungen und Vereinfachungen vorzunehmen.

2.Verfassungsrechtlichen Grundlage:
Die Naturschutzkompetenz der Lander beruht auf Art 15 Abs 1 B-VG.
3.Ubereinstimmung mit EU-Recht:

Die Artenschutzbestimmungen werden sowohl hinsichtlich des Wortlauts als auch inhaltlich eng an die
FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie angeglichen.

4, Kosten:

Die Regelungen fiir Biosphérenparke (Z 9 der Vorlage) beziehen sich konkret auf den bereits mit Juli
2012 anerkannten Biosphérenpark Lungau und resultieren aus der Verpflichtung, nach erfolgter Anerken-
nung durch die UNESCO die erforderlichen nationalen Umsetzungsbestimmungen zu erlassen. Fir die
Aufteilung der damit verbundenen Mehrkosten (vgl § 23a Abs 5 NSchG) bestehen aufrechte Vereinba-
rungen zwischen Land, Regionalverband und den betroffenen Gemeinden, fiir die im Budget bereits Vor-
sorge getroffen wurde. Die administrativen Kosten, die durch die Mitwirkung in der Steuerungsgruppe
entstehen konnen, sind von der kinftigen Aktivitat des Biosphéarenpark-Managements abhéngig und kon-
nen daher derzeit nicht abgeschétzt werden. Im dargestellten Zusammenhang sind daher Mehrausgaben
fir das Land oder die Gemeinden mdglich. Méglich sind auch Mehrausgaben fiir die Gemeinden auf
Grund der im 8 36 Abs 1 neu vorgesehenen Verpflichtung, auch bei Biospharen-Projekten die betroffenen
Grundeigentimer zu verstédndigen. Diese Mehrausgaben sind nicht abschétzbar, da derzeit auler dem
Lungau kein weiterer Biosphdrenpark geplant ist und Art bzw Umfang der fir erforderlich gehaltenen
Verstdndigung Uberdies den Gemeinden tberlassen wird.

Die im § 49 Abs 5 NSchG im Rahmen des erweiterten vereinfachten Verfahrens vorgesehene Erlassung
eines Feststellungsbescheides bedeutet keinen zusatzlichen Verwaltungsaufwand, da dieser Bescheid an
die Stelle des ansonsten im Rahmen eines sonstigen Verfahrens durchzufuhrenden Ermittlungsverfahrens
samt bescheidmaRigen Abschluss tritt. Die im 8 56 vorgeschlagene zusétzliche Ermdachtigung flr Berg-
und Naturwacht-Organe, Fahrzeuge anzuhalten, wird im Zusammenhang mit der erforderlichen besonde-
ren Schulung zu Beginn einen geringfligig erhdhten Verwaltungsaufwand fur das Land bedeuten, der
jedoch im Rahmen der ohnehin regelméBigen Fortbildung und Schulung der Berg- und Naturwacht-
Organe abgedeckt werden kann.

Die Gbrigen Anderungen lassen keine Mehrkosten fir die Gebietskorperschaften erwarten. Die vorge-
schlagenen Verwaltungsvereinfachungen (zB in den 8§ 25, 26, 48, 49, 52 und 53) werden kostendamp-
fend wirken.

5. Ergebnis des Begutachtungsverfahrens:

Das Vorhaben ist im Begutachtungsverfahren auf breites Interesse gestoRen, Stellungnahmen wurden von
folgenden Stellen abgegeben: der Landesumweltanwaltschaft Salzburg (2 Stellungnahmen), der Landes-
gruppe Salzburg des Osterreichischen Alpenvereins, dem Naturschutzbund Salzburg, dem Naturpark
Weillbach, der Regioplan Ingenieure Salzburg GmbH, dem Umweltdachverband, der Landesorganisation
der Naturfreunde, der Autobahnen- und SchnellstraBen Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG),
der Salzburg AG, der Kammer fur Land- und Forstwirtschaft in Salzburg, dem Landesfischereiverband
Salzburg, der Industriellenvereinigung Salzburg, der Wirtschaftskammer Salzburg, der Kammer fur Ar-
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beiter und Angestellte fir Salzburg, dem Bundeskanzleramt Verfassungsdienst, dem Bundesministerium
fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, dem Bundesministerium fur Landesvertei-
digung und Sport, der Landesgruppe Salzburg des Osterreichischen Stadtebundes, dem Salzburger Ge-
meindeverband, den Abteilungen fur Natur- und Umweltschutz und Gewerbe sowie fiir Land- und Forst-
wirtschaft des Amtes der Landesregierung und der Bezirkshauptmannschaft St Johann im Pongau.

Auf Grund von Anregungen im Begutachtungsverfahren sind bei der Uberarbeitung des Gesetzestextes
nachstehende wesentliche Anderungen vorgenommen worden:

- generelle Anzeigepflicht fiir die Einsatzvorbereitung des Bundesheeres (Z 3);

- Beschrankung der Ausnahme fir Alpenrosenheiden im Begriff ,,Alpines Odland* auf
Flachen im unmittelbaren Zusammenhang mit Almfutterflachen (Z 6.1);

- Kundmachungsverfahren (8 13 NSchG) und Verstdndigung der Grundeigentiimer (§ 36
Abs 1 NSchG) auch bei geplanten Biospharenparks (Z 9 und 16);

- Beiziehung von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen in die Steue-
rungsgruppe bei Biosphérenparks (Z 9);

- klarere Formulierung betreffend die bewilligungsfreie VergréRerung von Beschneiungs-
anlagen (Z 11.1);

- Aufnahme einer Ausnahmebestimmung fir Humusablagerungen ud, Klarstellung des
Umfangs der Bewilligungsfreiheit bei Deponien und Altlasten (Z 11.2);

- Entfall der Anzeigepflicht flir Entwdasserungsanlagen in Feuchtgebieten (Doppelregelung
zur weiter bestehenden Bewilligungspflicht, Z 12);

- Verdéffentlichung der sachlichen Grundlage fir die Biotopkartierung (Z 16);

- Anhorungsrecht fir Duldungsverpflichtete bei der Vornahme von Wiederherstellungs-
malinahmen (Z 19.3);

- Entfall der Bestatigung einer ordnungsgeméBen Projektausfiihrung durch Expertinnen
oder Experten in jenen Fallen, in denen eine 6kologische Bauaufsicht bestellt ist (Z 25).

Von den nicht beriicksichtigten Anregungen haben sich viele auf Punkte bezogen, die einem spateren
Anderungsvorhaben vorbehalten bleiben und einem gesonderten Begutachtungsverfahren unterzogen
werden sollen (zB Umsetzung der Aarhus-Konvention). Ansonsten zeigten die Stellungnahmen tberwie-
gend die im Naturschutz generell vorhandenen Interessensgegensatze zwischen (Land-)Wirtschaft einer-
seits und im Naturschutzbereich tatigen NGOs andererseits auf, da der Entwurf gleichermal’en wegen der
nicht weit genug gehenden Liberalisierung als auch wegen behaupteter massiver Beschrankungen des
Naturschutzes kritisiert wurde.

6. Erlauterungen zu den einzelnen Bestimmungen:

ZuZ1:

Die Anderungen werden auch im Inhaltsverzeichnis nachvollzogen.
ZuZ?2:

Derzeit ist vorgesehen, dass auch in Verfahren, die zu naturschutzrechtlich bewilligungs- oder anzeige-
pflichtigen Projekten nach anderen landesgesetzlichen Bestimmungen durchzufihren sind (zB baurechtli-
chen Verfahren), die Interessen des Naturschutzes gewahrt werden mussen. Da in diesen Féllen die Stel-
lungnahme der oder des Naturschutzbeauftragten einzuholen ist, sieht § 49 Abs1 Z2 iVm Abs3 Z2
NSchG vor, dass aus verfahrensékonomischen Griinden das zusétzliche Naturschutzverfahren immer
dann entfallt, wenn dieser Stellungnahme vollinhaltlich Rechnung getragen wird (zB durch entsprechende
Bescheidauflagen). Dieser Zusammenhang wird auch im § 2 klargestellt.

ZuZ3:

Im Begutachtungsverfahren wurde vom Bundesministerium fiir Landesverteidigung und Sport gefordert,
auch solche Malinahmen der militarischen Landesverteidiung, die der allgemeinen Einsatzvorbereitung
dienen (8 2 Abs 2 Z 1 des Wehrgesetzes 2001) von einer allenfalls bestehenden naturschutzrechtlichen
Bewilligungspflicht auszunehmen oder in eventu das Bewilligungsverfahren durch ein Anzeigeverfahren
zu ersetzen. Eine generelle Ausnahme fiir die allgemeine Einsatzvorbereitung, dh im Wesentlichen fur die
militarische Ausbildung (Ubungen) ware aus der Sicht des Naturschutzes zu weitgehend, daher wird
vorgeschlagen, die vom Bundesministerium eventualiter angestrebte Anzeigepflicht vorzusehen. Zur
Anwendung kommen sollen dabei die sonst fur anzeigepflichtige Manahmen geltenden Bestimmungen
(8§ 26 Abs 3 bis 5 NSchG), jedoch mit der MaRgabe, dass sich die Untersagungsgriinde nicht am § 26 Abs
4 NSchG, sondern am jeweiligen Bewilligungstatbestand orientieren sollen.
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ZuZ4:

Diese Bestimmung bezieht sich auf jene Falle, in denen bei einer Interessensabwagung den Interessen des
Naturschutzes nicht der Vorrang zukommt und die negativen Auswirkungen des bewilligten Projektes
daher im Weg der Ersatzleistung auszugleichen sind. Derzeit kann die Beeintrachtigung von Landschafts-
bild, Charakter der Landschaft oder Erholungswert nur durch die Verwirklichung konkreter Manahmen
ausgeglichen werden (vgl auch VwWGH vom 20.9.2012, ZI. 2011/10/0024), ein Ausgleich in Form einer
Geldleistung ist nicht méglich. Aus der Vollzugspraxis hat sich jedoch gerade bei im 6ffentlichen Interes-
se gelegenen Grol3projekten die praktische Notwendigkeit ergeben, auch eine finanzielle Ersatzleistung
anerkennen zu kénnen. Der Geldbetrag soll — wie bei den AusgleichsmalRnahmen (8 51 NSchG) — fir ein
bestimmtes Projekt, das von der Naturschutzbehdrde selbst umgesetzt bzw beauftragt wird, vorgeschrie-
ben werden. Die Vorlage sieht die flr diese VVorschreibung erforderliche Rechtsgrundlage vor.

Allenfalls eingehobene Geldbetrage flieBen dem Naturschutzfonds zu (Z 30).

Im Begutachtungsverfahren wurde gegen diesen Anderungsvorschlag Kritik geiibt (zB von der Landes-
umweltanwaltschaft mit der Uberschrift , Kauflichkeit des Naturschutzes auf allen Ebenen®). Dem ist
entgegenzuhalten, dass diese Bestimmung ohnehin nur bei MalRnahmen in Betracht kommt, die auf Grund
Uberwiegender anderer Interessen bewilligt werden miissen. Nach wie vor ist dabei ein von der Einschrei-
terin oder vom Einschreiter zu leistender Naturalersatz, und zwar méglichst in Eingriffsnahe, anzustreben.
Wenn diese Ersatzleistungen aber nicht mdglich sind, sollen auch Geldleistungen vorgeschrieben werden
kdnnen.

ZuZb5:

Im Zusammenhang mit der fiir naturschutzbehérdliche Mallnahmen bestehenden Ausnahme von der Be-
willigungs- und Anzeigepflicht wird Kklargestellt, auf welche Behdrden sich die in dieser Bestimmung
zweimal verwendete Bezeichnung ,,Naturschutzbehdrde® jeweils bezieht. Im Abs 1 ist dies die Landesre-
gierung, die fur die von ihr selbst oder in ihrem Auftrag verwirklichten MalRnahmen keine Bewilligung
bendtigt, im Abs 2, der eine Befreiung fur die Verwirklichung von in Auflagen oder als AusgleichsmaR-
nahmen vorgeschriebene Begleitprojekte enthdlt, sind alle im § 47 genannten Beh6rden gemeint.

ZuZ6:

Entsprechend der im wesentlichen gleichlautenden Regelung im Salzburger Nationalparkgesetz 2014,
LGBI Nr 3/2015 (dort: § 4 Z 1), werden in der Z 6.1 auch im Naturschutzrecht (Neu-)Definitionen der
Begriffe ,,Alpines Odland“ und ,,Almfutterflichen® vorgenommen. Diese Neudefinitionen dienen der
Klarstellung, wann ein ,,land- und forstwirtschaftlich nicht kultiviertes Gebiet* im Sinn des Gesetzes und
somit ein alpines Odland vorliegt. Fiir die Abgrenzung kann auf verschiedene Unterlagen, wie insbeson-
dere auf im SAGIS gespeicherte Daten (zB Waldmaske), den Biotopkataster (§ 24 Abs 2), den amtlichen
Almkataster (vgl die Almbuchverordnung, LGBI Nr 71/1975), sowie auf im Rahmen der Landwirt-
schaftsforderung erhobene Daten zurlickgegriffen werden. Begutachtungen durch Sachverstandige wer-
den sich nur auf Einzelfalle beschranken, so dass eine Entlastung des Sachverstdndigendienstes erfolgt.

Alpenrosenbestdande zahlen zu den Zwergstrauchheiden der subalpinen bis alpinen Lagen. Sie stellen
einen in den Alpen besonders typischen, gebietsweise landschaftspragenden, an die Standortverhéltnisse
der Hochlagen sehr gut angepassten Vegetationstyp dar und treten haufig in enger Verzahnung mit Alm-
weideflachen auf, daher wird in der Neufassung von § 5 Z 2 NSchG (Z 6.1) klargestellt, dass nur Flachen
im unmittelbaren Zusammenhang mit Almfutterflachen nicht zum alpinen Odland zahlen. Der Erhaltung
der in den Alpen landschaftstypischen, im Bllh- wie im Herbstlaub-Aspekt optisch attraktiven, oft ausge-
dehnten Alpenrosenheiden kommt ebenso hohe Bedeutung zu wie der Aufrechterhaltung einer extensiven
Almbewirtschaftung. Beiden Aspekten kann durch den eingeschrankten Schutz der Alpenrosenheiden
Rechnung getragen werden.

Die gesonderte Nennung des Pflanzenverbandes der Feucht- und Nasswiesen (wissenschaftlicher Name:
,»Calthion®) in der Definition der Feuchtwiesen (Z 6.2) entspricht der aktuellen pflanzensoziologischen
Gliederung. Dieser Pflanzenverband wurde urspriinglich unter die Gruppe der Pfeifengraswiesen subsu-
miert.

Hochwasserabflussgebiete (Z 6.3) werden nach wasserrechtlichen Kriterien abgegrenzt (§ 38 Abs 2
WRG 1959) und beinhalten auch 6kologisch wenig wertvolle Bereiche, wie verbaute oder befestigte
Flachen. Diese Flachen sollen nicht mehr vom Lebensraumschutz gemél § 24 NSchG umfasst werden,
wenn die Verbauung oder Befestigung rechtmdRig erfolgt ist. Durch die Herausnahme dieser Fléchen
kommt es zu einer erheblichen Verfahrensreduzierung.
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Die Begriffsdefinition fir das Landschaftsbild (Z 6.3) entspricht der stdndigen Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofes (vgl zB VwWGH 17.3.1997, 92/10/0398) und dient der Klarstellung. Die Normie-
rung einer entsprechenden Begriffsdefinition wie die bereits jetzt vorgesehenen Definitionen der Begriffe
,,Naturhaushalt® und ,,Charakter der Landschaft* dient auch der Verfahrens6konomie, da eine rechtliche
Auseinandersetzung mit verschiedenen in der Literatur gebrduchlichen Definitionen, die jedoch nicht von
der Judikatur gedeckt sind, vermieden werden kann.

Die Begriffsdefinitionen fur Pflanzen und Tiere (Z 6.4 und 6.5) beziehen sich auf die in den Z 13 und 14
vorgeschlagene Neufassung des Artenschutzes und entsprechen dem unionsrechtlichen Begriffsverstand-
nis (Art 1 lit m der FFH-Richtlinie). Bei den Tieren (Z 6.5) ist zu beachten, dass den Schutzbestimmun-
gen des Naturschutzgesetzes nur jene Arten unterliegen, die nicht zu den Wild- oder Wassertierarten nach
jagd- oder fischereirechtlichen Bestimmungen zéhlen (vgl auch 8§ 31 Abs 1 letzter Satz in der Fassung
von Z 14 der Vorlage).

ZuZzZi.

In der Stadt Salzburg situierte Baume konnen derzeit auf Grund des dort generell angeordneten Baum-
schutzes (§ 11 NSchG) nicht zu geschiitzten Naturgebilden von ortlicher Bedeutung erklért werden. Diese
Einschrankung soll auf Wunsch der Stadt Salzburg entfallen, um besonders erhaltenswerten Baume unter
einen noch strengeren Schutz als bisher stellen zu kénnen.

ZuZ8:

In der Bestimmung Gber die Forderung von Naturparken (8 23 Abs 5 NSchG) wird derzeit auf Grund
eines redaktionellen Fehlers irrtimlich auf 8 2 Abs 2 des Gesetzes verwiesen und damit der Eindruck
erweckt, dass nur Schutz- und Pflegemalinahmen gefordert werden kénnten, obwohl diese Schutzgebiete
geméR § 23 Abs 1 NSchG auch Bildungszielen dienen sollen. Um klarzustellen, dass daher zB auch Bil-
dungseinrichtungen aus Naturschutzmitteln geférdert werden kénnen, wird vorgeschlagen, die Verwei-
sung entfallen zu lassen. Bildung, Erholung, Schutz und Regionalentwicklung umfassen im Sinn eines
gleichrangigen Nebeneinanders (sog 4 Sdulen-Modell) die wesentlichen Aufgaben eines Naturparks; vgl.
dazu auch das Strategiepapier der d&sterreichischen Naturparke (http://www.naturparke.at/-
downl/vnoe/Strategiepapier_der_Oesterreichischen_Naturparke.pdf).

ZuZz9:

Biospharenreservate sind von der UNESCO anerkannte Modellregionen, die eine nachhaltige Entwick-
lung in dkologischer, 6konomischer und sozialer Hinsicht gewéhrleisten und ber das Programm Man
and the Biosphere (der Mensch und die Biosphdre, MAB-Programm) evaluiert und vernetzt werden. In
Osterreich bestehen derzeit sieben von der UNESCO anerkannte Biosphérenreservate, fiir die durchge-
hend die Bezeichnung ,,Biosphérenpark* gewéhlt wurde. Biosphérenparke bezwecken entsprechend den
Vorgaben der 1996 beschlossenen ,,Sevilla-Strategie* den Schutz von groBflichigen Okosystemen und
Landschaften, die Erhaltung der biologischen und kulturellen Vielfalt und der genetischen Ressourcen,
die Entwicklung und Férderung von ¢kologisch, wirtschaftlich und sozio-kulturell nachhaltigen Formen
der Landnutzung sowie die Unterstlitzung von Forschung, Umweltbeobachtung und Bildungsaktivitéten
flr ein besseres Verstehen der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur (zusatzliche Informatio-
nen im Internet:  http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/related-
info/publications/mab-official-documents/ ).

Das Konzept flir den ersten Biosphérenpark Salzburgs wurde fiir den Lungau entwickelt und gemeinsam
mit Kirnten (dort das Gebiet ,,Kérntner Nockberge* umfassend) iiber das Osterreichische MAB — Natio-
nalkomitee bei der UNESCO eingereicht. Mit 11. Juli 2012 wurde das Gebiet in das weltweite Netz der
Biosphéarenreservate aufgenommen. Spétestens drei Jahre nach Anerkennung durch die UNESO sind die
erforderlichen nationalen Umsetzungsbestimmungen zu erlassen, diese sollen in einer auf der hier vorge-
schlagenen gesetzlichen Grundlage beruhenden Verordnung bestehen.

Die vorgeschlagenen Bestimmungen orientieren sich an den von der UNESCO flr Biosphérenreservate
empfohlenen Regelungsinhalte (vgl den oben angegebenen Link), die gleichzeitig auch eine Vorausset-
zung fir die internationale Anerkennung darstellen. Dies betrifft vor allem die Ziele (Erhaltungs- und
Entwicklungsziele, § 23a Abs 3) sowie die Unterteilung in drei Zonen (8§ 23a Abs 4). Auf die Erlassung
der Verordnung soll das im Land Salzburg bei Schutzgebietsausweisungen tbliche Kundmachungsver-
fahren (8 13 NSchG) Anwendung finden; auch die Verstandigung der Grundeigentimerinnen und Grund-
eigentimer ist vorgesehen (Z 16).

Zu Z 10:

Der im § 24 NSchG geregelte Lebensraumschutz erfasst derzeit nur stehende Gewésser bis zu einer ma-
ximalen GroRe von 2.000 m?. Diese Hochstgrenze soll entfallen, da eine Auswertung der landesweiten
Biotopkartierung ergeben hat, dass ca 200 stehende Gewdsser mit einer Gesamtflache von ungefahr 394
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ha groRer als 2000 m2 sind und derzeit keinen naturschutzrechtlichen Schutzbestimmungen unterliegen.
Gerade Gewasser dieser GroRenordnung haben aber eine ausgepragte landschaftsasthetische Wirkung und
hohe 6kologische Wertigkeit, sodass sie vom gesetzlichen Lebensraumschutz umfasst sein sollen. Nicht
darunter fallen — wie bisher — alle Seen, die entweder nach der Seenschutzverordnung oder durch eigene
Verordnungen zu Landschaftsschutzgebieten erklart wurden.

Die Schutzbestimmungen finden nur auf naturliche oder naturnahe Gewasser Anwendung, daher wird im
Abs 1 lit ¢ klargestellt, dass bestimmte kiinstlich angelegte Gewasser ohne naturnahen Charakter wie zB
Bade- und Zierteiche, Ldschwasserteiche od ausgenommen sind, da sie iberwiegend keinen 6kologisch
wertvollen Zustand aufweisen. Der Begriff ,,Loschwasserteich* ist dabei entsprechend den feuerpolizeili-
chen Bestimmungen auszulegen und umfasst die im § 15 des Salzburger Feuerpolizeiordnung 1973 gere-
gelten kiinstlichen Wasserentnahmestellen, die entweder von der Gemeinde als solche angelegt worden
sind oder deren Errichtung von der Feuerpolizeibehdrde vorgeschrieben wurde. Der Entfall des Lebens-
raumschutzes fiir solche Gewasser hat keine Auswirkungen auf den Schutzstatus von allenfalls doch in
solchen Gewaéssern anzutreffenden Tieren oder Pflanzen, dh dass sich auch bei solchen Gewdssern im
Einzelfall Beschrdnkungen aus Artenschutzbestimmungen ergeben kénnen.

Im Begutachtungsverfahren wurde von der Kammer flr Land- und Forstwirtschaft in Salzburg auch eine
Klarstellung zu § 24 Abs 4 Z 3 NSchG (,,Betrieb und Instandhaltung rechtméBig bestehender Anlagen®)
im Hinblick auf Entwésserungsanlagen angeregt. Diese Klarstellung wird nicht fiir erforderlich erachtet,
da es ausreichend Judikatur zur Frage gibt, wann eine Instandhaltung rechtmé&Biger bestehender Entwas-
serungsanlagen (ohne Bewilligungspflicht) vorliegt oder aber von einer Neuerrichtung von Drainagierun-
gen auszugehen ist (vgl dazu auch Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, Bd 1, S 84). Wesentliche Judika-
turaussagen sind dabei zusammengefasst folgende: Weiterhin zul&ssig ist jedenfalls der Betrieb und die
Instandhaltung bestehender Anlagen. Die periodischen Instandhaltungsarbeiten an nur mangelhaft funkti-
onierenden Entwasserungsanlagen sind dann nicht bewilligungspflichtig, wenn die neue Entwéasserungs-
wirkung der urspriinglich vorhandenen entspricht. RechtméRig bestehende Anlagen sind solche, fur die
alle nach der geltenden Rechtsordnung erforderlichen Bewilligungen, Genehmigungen, Zustimmungen
udgl vorliegen oder fiir die solche nicht erforderlich waren (Altbestdnde). Erweist sich im Zuge von In-
standhaltungsarbeiten die Neuerrichtung einer bestehenden Altanlage als notwendig, so ist dafiir jeden-
falls eine naturschutzbehdrdliche Bewilligung erforderlich, auch wenn sich die neue Anlage von der alten
nicht unterscheiden sollte. Durch den im Zug der Neuerrichtung der Anlage erforderlichen Abriss des
Altbestandes verliert ndmlich dieser seine bisherige Rechtsgrundlage. Dies gilt auch dann, wenn fir den
Altbestand urspriinglich keine Bewilligungspflicht bestanden hat. Von Instandhaltung einer Anlage kann
nicht gesprochen werden, wenn ihr Zustand derart ist, dass sie nicht mehr ihre Funktion erfiillen kann,
wie zB eine verfallene Entwésserungsanlage. Fir die Wiedererrichtung dieser Anlage ist dann eine natur-
schutzbehordliche Bewilligung erforderlich.

Zu Z 11:

Die Z 11.1 ermdglicht die bewilligungsfreie VergroRerung bestimmter Anlagentypen bzw im Fall von
Beschneiungsanlagen die VergroRerung der vom Betrieb betroffenen Flache, ohne dass in jedem Einzel-
fall zu priifen ist, ob diese MaBnahme bereits eine ,,wesentliche Anderung® im Sinn des § 25 Abs 1
NSchG darstellt. Der ohne Bewilligung zul&ssige VergroRerungsumfang kann fur jede Anlage nur einmal,
jedoch auch aufgeteilt auf mehrere Einzelmanahmen, ausgeschdpft werden. Diese Klarstellungen sollen
den durch die Vollziehung entstehenden Verwaltungsaufwand reduzieren (neuer Abs 1a). Bewirkt wird
lediglich eine Ausnahme von den Bewilligungsbestimmungen des § 25 NSchG, allenfalls fiir die gleichen
MaRnahmen bestehenden andere Bewilligungspflichten (etwa nach den 88 24 oder 29 ff) bleiben unbe-
rahrt.

Der neu vorgesehene Abs 1b regelt jene Félle, in denen das bereits bisher vorgesehene Flachenerfordernis
gemaB Abs 1 lit ¢ (1000 m? bei Sportplatzen usw) durch mehrere MaBnahmen Gberschritten werden.
Diese Uberschreitung lést dann eine Bewilligungspflicht aus, wenn sowohl zeitlich als auch raumlich
oder sachlich ein enger Zusammenhang gegeben ist.

In der Z 11.2 ist vorgesehen, dass in der Liste jener MalRnahmen, die von der landesweit geltenden Bewil-
ligungspflicht ausgenommen sind, Zwischenlagerflachen fir Humus od bei geldndeveréandernden MafR-
nahmen (§ 25 Abs 2 lit ¢, Zitierung von Abs 1 lit d letzter Satz), Sanierungsmalinahmen an bestehenden
Deponien und Altablagerungen (§ 25 Abs 2 lit d) und Verkehrsvorhaben im gewidmeten Bauland (8 25
Abs 2 lite) erganzt werden. Verbesserungsmalinahmen an bestehenden Deponien oder Ablagerungen
fuhren Ublicherweise zu einem héheren Schutzstandard, so dass eine Bewilligungspflicht entfallen kann.
Die Begiinstigung soll auch fur Deponien in der Nachsorgephase gelten. GeméaR § 3 Z 40 DVO 2008 ist
die Nachsorgephase der Zeitraum vom Ende der Ablagerungsphase eines Kompartiments (= Deponietei-
les) bis zum behdrdlich festgestellten Ende der Nachsorgephase fur dieses Kompartiment; die Dauer der
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Nachsorgephase richtet sich nach dem Zeitraum, in dem fir das Kompartiment noch Nachsorgemafiinah-
men erforderlich sind. Diese NachsorgemalRnahmen kdnnen auch Bau- oder ReparaturmaBnahmen erfor-
derlich machen, die ebenfalls ohne naturschutzbehdérdliche Bewilligung vorgenommen werden sollen.

Gewidmetes Bauland soll aus raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkten auch verkehrsmaRig erschlossen
werden, eine naturschutzbehdrdliche Einschrankung in diesem Zusammenhang ist aufierhalb von Schutz-
gebieten nicht sinnvoll.

Zu Z12:

§ 26 Abs 1 lit b sient derzeit eine Anzeigepflicht fur die Errichtung oder wesentliche Anderung von Ent-
wasserungsanlagen in jenen Feuchtbiotopen vor, die groRer als 5.000 m? sind. Biotope mit dieser GroRe
fallen jedoch ex lege unter den Lebensraumschutz (§ 24 Abs 1 lit d NSchG), alle Eingriffe in solche Ge-
biete bedurfen einer naturschutzbehdrdlichen Bewilligung. Eine zusétzliche Anzeigepflicht verbessert das
Schutzniveau nicht, die entsprechende Bestimmung kann daher ersatzlos entfallen.

Zu den Z 13 und 14:

Derzeit sind die Bestimmungen Uber den Tier- und Pflanzenartenschutz ohne erkennbare innere Systema-
tik auf die §8 29 ff NSchG einerseits und die Pflanzen- und Tierartenschutzverordnung, LGBI Nr 18/2001
idgF, andererseits verteilt. Diese Aufteilung erschwert die Lesbarkeit und die Verstandlichkeit der
Schutzbestimmungen und soll daher durch eine Neuregelung ersetzt werden. Die inhaltlichen Schutzbe-
stimmungen (Ge- und Verbote) sollen in das Gesetz aufgenommen werden und dem Verordnungsgeber
lediglich die Auflistung der konkret geschiitzten Tier- und Pflanzenarten sowie jene der verbotenen Fang-
und Toétungsmethoden als Regelungsgegenstand verbleiben. Weiters werden Anpassungen an EU-
Richtlinien, die aktuelle EuGH-Judikatur sowie den Leitfaden der Kommission zu artenschutzrechtlichen
Bestimmungen (Europdische Kommission, Leitfaden zum strengen Schutzsystem flr Tierarten von ge-
meinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Endgultige Fassung, Februar
2007, im Internet unter: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance-
/pdf/guidance_de.pdf) vorgenommen, wobei insgesamt darauf geachtet wird, das unionsrechtlich zwin-
gend gebotene Schutzniveau nicht zu tbertreffen.

Zu § 29:

Abs 1 enthélt in der lit b weitgehend den bisherigen Text des § 29 Abs 1 NSchG, bericksichtigt jedoch
auch die durch § 1 der Tier- und Pflanzenartenverordnung vorgenommene ndhere Untergliederung der
geschiitzten Pflanzenarten, die fiir eine prazise Umsetzung des Unionsrechtes erforderlich ist.

Abs 2 enthalt die bisher im 8 2 Abs 2 der Tier- und Pflanzenartenverordnung aufgelisteten Verbote,
jedoch mit der MaRgabe, dass entsprechend den unionsrechtlichen VVorgaben (Art 13 Abs 1 lit a der FFH-
Richtlinie) nur mehr eine absichtliche Ubertretung strafbar sein soll. Eine Anpassung an die Wortwahl der
Richtlinie wird vorgeschlagen, obwohl aus der Judikatur des EuGH auf ein unionsrechtliches Begriffsver-
stdndnis geschlossen werden kann, das vom 0Osterreichischen Rechtsgebrauch abweicht. Dem Adjektiv
,,absichtlich® kommt nach dieser Judikatur ndmlich ein in Osterreich der Schuldform der Vorsitzlichkeit
vergleichbarer Begriffsinhalt zu (vgl Rs C-103/00 caretta caretta [Mopedverkehr auf einem Fortpflan-
zungsstrand der Schildkréten] und Rs C 221/04 Fuchsjagd [Gefdhrdung von Fischottern durch Fuchs-
jagd]). Vorsatzlichkeit bedeutet, dass die Taterin oder der Tater den verbotenen Sachverhalt verwirkli-
chen will, wobei es ausreicht, wenn die Verwirklichung fir ernstlich méglich gehalten wird und sich die
Taterin oder der Tater mit ihr abfindet (bedingter Vorsatz, § 5 Abs 1 StGB). Absichtlichkeit hingegen
wirde nach innerstaatlichem Rechtsverstdndnis (8 5 Abs 2 StGB) zur Voraussetzung haben, dass es der
Taterin oder dem Tater darauf ankommt, den verbotenen Sachverhalt zu verwirklichen, im Fall des Sto-
rens geschitzter Tiere misste genau diese Wirkung als wesentliche Handlungsmotivation nachgewiesen
werden konnen. Diese strengen Voraussetzungen fiir die Strafbarkeit einer Ubertretung stimmen jedoch,
wie dargestellt, nicht mit der Judikatur des EUGH uberein.

Abs 2 Z 2 enthélt auch die bisher im § 2 Abs 3 der Tier- und Pflanzenartenschutzverordnung enthaltene
Einschrénkung der Verbotsinhalte flr jene richtliniengeschiitzten Pflanzenarten, die nicht in Salzburg,
aber dafir in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Gebiet in der freien Natur wachsen.

Abs 3, der den teilweisen Schutz von Pflanzen regelt, entspricht § 3 Abs 2 der Tier- und Pflanzenarten-
schutzverordnung.

Auch die in den Abs 4 und 5 enthaltenen Ausnahmen von den Verboten sowie die im Abs 6 normierte
gesetzliche Vermutung der gesetzwidrigen Aneignung sind unverdndert der geltenden Rechtslage ent-
nommen (§ 29 Abs 4 NSchG und 8 5 Abs 1 und 2 der Tier- und Pflanzenartenschutzverordnung).
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Zu 8§ 31:

Abs 1 entspricht inhaltlich der im § 4 Abs 1 der Tier- und Pflanzenartenschutzverordnung vorgenomme-
nen Untergliederung der geschiitzten Tierarten, baut aber auf der im 8 5 neu vorgesehenen Begriffsdefini-
tion ,,Tiere“ auf. Die Ausnahme fiir jene Tierarten, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen (Abs 1
letzter Satz) ist ebenfalls schon im geltenden Recht vorgesehen (§ 31 Abs 1 letzter Satz NSchG).

In den Abs 2 bis 4 wird bei der Anordnung von Schutzbestimmungen starker als im § 4 der Tier- und
Pflanzenartenschutzverordnung und § 31 Abs 2 NSchG zwischen den einzelnen Tierkategorien unter-
schieden, da die bisher wenig ausdifferenzierten Schutzinhalte zur Folge hatten, dass zB auch flr Vogel
bestimmte Verbote gelten, die inhaltlich zu keinen sinnvollen Ergebnissen fiihren (insbesondere der
Schutz von ,,Fortpflanzungs- oder Ruhestétten, § 4 Abs 2 Z 4 der Tier- und Pflanzenartenschutzverord-
nung).

Die angefiihrten Verbotstatbestdnde entsprechen dem Wortlaut des Art 12 Abs 1 lit a bis d der FFH-
Richtlinie. Abs 3 bezieht sich auf die der FFH-Richtlinie unterliegenden sowie die national schiitzenswer-
ten Tierarten. Ein Fangen im Sinn von Abs 3 Z 1 liegt dann nicht vor, wenn ein Tier im Rahmen eines
Umsiedlungsprojektes ohne schuldhafte Sdumnis sogleich an seinem Zielort freigelassen wird. Das ,,Fan-
gen® ist nach Sinn und Zweck daher nur im Sinn von ,.Einfangen zu verstehen. Projektgeméfle bzw in
Auflagen vorgeschriebene Umsiedlungsmalinahmen von Exemplaren geschlitzter Tierarten erfullen daher
diesen Verbotstatbestand nicht (US 26.8.2013, 3A/2012/19-51, Graz Murkraftwerk). Grundsétzlich wird
aber in diesen Fallen durch Auflagen oder Nebenbestimmungen dafiir Sorge zu tragen sein, dass negative
Auswirkungen (Stress, Verletzungsgefahr, ungeeignete Umsiedlungsgebiete) fiir gefangene Tiere mdg-
lichst vermieden werden. Auch ist im Regelfall davon auszugehen, dass durch die Vorschreibung einer
Okologischen Bauaufsicht die Durchfiihrung oder Beaufsichtigung der UmsiedlungsmalRnahmen durch
dazu beféhigte Fachkréfte sichergestellt wird.

In jenen Féllen, in denen die Verwirklichung einer MalBnahme zwangslaufig den Tod geschiitzter Tiere
zur Folge hat, geniigt es fiir die Verwirklichung des Tatbestandes ,,Totung* nach der Judikatur des deut-
schen Bundesverwaltungsgerichts (vgl dt BVwerG 9.7.2009, 4 C 12.07, Start- und Landesbahn des Flug-
hafens Minster/Osnabriick, Rn 42) nicht, dass Uberhaupt Exemplare geschitzter Arten im Eingriffsbe-
reich angetroffen werden, sondern es muss sich das Risiko des Erfolgseintritts (dh der Tétung geschitzter
Tiere) durch ein Vorhaben in signifikanter Weise erhéhen . Davon kann aber nur dann ausgegangen wer-
den, wenn es erstens um Tiere solcher Arten geht, die aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im Bereich
eines Vorhabens ungewohnlich stark von den Risiken des mit einem Vorhaben einhergehenden Auswir-
kungen betroffen sind, und zweitens sich diese besonderen Risiken durch die konkrete Ausgestaltung des
Vorhabens einschlieBlich Vermeidungs- oder Minderungsmallnahmen nicht beherrschen lassen (dt
BVerwG 18.3.2009, 9 A 39.07, Bundesautobahn A 44, Rn 58).

Eine erhebliche Auswirkung im Sinn von Abs 3 Z 2 ist zwar vom Wortlaut her nur in der Vogelschutz-
richtlinie vorgesehen (Art 5 lit d Vogelschutzrichtlinie), wird aber nach deutscher Rechtsprechung (vgl dt
BVwerG 9.7.2009, 4 C 1.2.07, Start- und Landesbahn Flughafen Minster/Osnabriick, Rn 41) und dem
Leitfaden der Kommission (Seite 41f) auch auf die FFH-Arten angewendet. Im Ergebnis ist der Verbots-
tatbestand somit nur dann erfillt, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert bzw wenn sich die Zahl der die Population bildenden Individuen wesentlich verkleinert.

Die Besonderheit des Verbotstatbestandes der Beschadigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- Ru-
hestétten (Abs 3 Z 4), der ebenfalls Art 12 Abs 1 der FFH-Richtlinie entnommen ist, besteht darin, dass
hier auch fahrlassiges Handeln erfasst ist. Fortpflanzungs- und Ruhestétten sind jeweils artspezifisch zu
definieren und kénnen je nach Ansprichen der Art kleinere oder groRere Lebensraume umfassen. Die
Zielsetzung der Richtlinie bezweckt dabei, die 6kologische Funktionalitat von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten zu sichern. Im Zusammenhang mit Projekten oder Aktivitadten kann es zu unvermeidbaren Beein-
trachtigungen der geschiitzten Lebensstétten fiihren, ohne dass jedoch deren Funktionalitat darunter leidet
oder zumindest durch flankierende oder vorbeugende MalRnahmen dennoch aufrecht erhalten werden
kann. Solche MalRnahmen sind zB Querungshilfen, Tunnel- oder Larmschutzvorkehrungen, aber auch die
Schaffung von Ersatztimpeln bei rechtzeitigem Absiedeln potenziell beeintrachtigter Arten wie etwa
Amphibien. Diese Mdglichkeit sieht grundsatzlich auch der Leitfaden der Kommission (Seite 53 ff) vor.
Die Mdglichkeit, dass die 6kologische Funktionsfahigkeit durch mit dem Projekt unmittelbar verbundene
ErsatzmalRnahmen (Auflagen) oder AusgleichsmaBnahmen aufrechterhalten werden kann und dann der
Verbotstatbestand nicht erfallt wird, wurde auch aktuell mit Erkenntnis des VWGH vom 18.12.2012, ZI.
2011/07/0190 bestatigt.

Abs 3 enthélt die Verbotstatbestdnde flr geschitzte Vogelarten. Zu dem in Z 1 enthaltenen Verbot des
Fangens oder Tétens wird auf die Erlauterungen zu Abs 2 Z 1 verwiesen. Der in der Z 2 enthaltene
Schutz von Niststatten und Eiern umfasst nach der Judikatur des deutschen Bundesverwaltungsgerichts



18 von 22

(dt BVerwG 9.6.2010, 9 A 20.08, Autobahn A 44, Rn 70) grundsétzlich nur das aktuell belegte Nest,
auBer eine Art ist auf die Wiederverwendung eines konkreten Nestes angewiesen (vgl auch EuGH, C-
252/85, Kommission/Frankreich, Rn 9). Unter einer Niststatte ist dabei jener ortlich eng abgegrenzte
Bereich zu verstehen, in dem das Brutgeschehen stattfindet. Im Ubrigen wird auf die Erlauterungen zu
Abs 2 Z 4 verwiesen. Der im Abs 3 Z 4 enthaltene Verbotstatbestand des vorsétzlichen Stérens ist nach
der in Deutschland dazu ergangenen Judikatur (vgl dt BVerwG 9.7.2009, 4 C 12.07, Start- und Landes-
bahn Flughafen Munster/Osnabriick, RN 41) nur dann erflllt, wenn sich der Erhaltungszustand der loka-
len Population einer Art verschlechtert bzw wenn sich die Zahl der die Population bildenden Individuen
wesentlich verkleinert, was im Einzelfall durch entsprechende Sachverstandigengutachten belegt werden
muss.

Die in der Z 6 enthaltene Handelsverbote entsprechen § 31 Abs 2 NSchG.

Die im Abs 4 vorgesehenen Verbote fiir richtliniengeschiitzte Tiere, die in Osterreich nicht heimisch sind,
entsprechen der geltenden Rechtslage (§ 4 Abs4 der Pflanzen- und Tierartenschutz- Verordnung).

Abs 5, der aus Tierschutzgrinden die sachkundige Pflege bestimmter Tiere erlaubt, entspricht ebenfalls
dem Rechtsbestand (§ 31 Abs 3 und 4 iVm § 5 Abs 3 der Pflanzen- und Tierartenschutz-Verordnung), es
wurden lediglich einige sprachliche Verbesserungen vorgenommen.

Die in den Abs 6 und 7 vorgesehenen Ausnahmen geben die Inhalte von § 5 Abs 3 letzter Satz der Pflan-
zen- und Tierartenschutz-Verordnung und 8 31 Abs 3 letzter Satz NSchG wieder.

Zu Z 15:

Auch bei den Bestimmungen tber die Mdglichkeit, eine Ausnahmebewilligung von den im Artenschutz
geltenden Verboten zu erhalten, sind Anpassungen an einzelne Richtlinienbestimmungen vorzunehmen.
Im 8§ 34 Abs 1 Z 7 wird die Aufzucht von Pflanzen und Tieren sowie die Vermehrung von Pflanzen fur
Zwecke der Bestédndeaufstockung oder Wiederansiedlung ergénzt (Art 16 Abs 1 lit d FFH-Richtlinie und
Art 9 Abs 1 lit b Vogelschutzrichtlinie), in der Z 8 werden neben den bereits aufgezahlten Kulturen, Wél-
der usw auch Schdden an sonstige Vermogenswerten als Begriindung fur Ausnahmebewilligungen hinzu-
gefugt (Art 16 Abs 1 lit b der FFH-Richtlinie, ,,sonstige Formen von Eigentum®). Weiters wird neu eine
Ausnahmebestimmung fiur die selektive Entnahme oder Haltung bestimmter Tier- und Pflanzenarten
vorgesehen (Art 16 Abs 1 lite FFH-Richtlinie und Art 9 Abs 1 lit ¢ Vogelschutzrichtlinie). Der in den
Erlauterungen zu den Z 13 und 14 einleitend zitierte Leitfaden der Kommission zum strengen Schutzsys-
tem fur Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse flihrt als Anwendungsbeispiel flr diese Ausnahmebe-
stimmung das Luchsmanagement in Lettland an (S 64 des Leitfadens). Zwar betrifft dieses Beispiel eine
Wildart, die nicht den naturschutzgesetzlichen Artenschutzbestimmungen unterliegt, es verdeutlicht je-
doch die hohen Anforderungen, die von der Kommission im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit
dieser Ausnahmebestimmung gesehen werden.

Von den zusétzlich ergédnzten Ausnahmemdglichkeiten kann die in Z 8 vorgesehene Ergénzung (sonstige
Vermdgenswerte) auf Vogel keine Anwendung finden, da die VVogelschutzrichtlinie keine solche Aus-
nahme zuldsst, dies wird im § 34 Abs 2 zum Ausdruck gebracht.

Bei den im Abs 3 vorgesehenen Bewilligungsvoraussetzungen wird starker als bisher danach unterschie-
den, ob auf die geschitzte Art die FFH-Richtlinie oder die Vogelschutzrichtlinie Anwendung findet bzw
ob es sich Uberhaupt um eine richtliniengeschitzte Art handelt, da der jetzt in dieser Bestimmung generell
erforderliche gunstige Erhaltungszustand streng genommen nur fur FFH-Arten erforderlich ist. Im § 34
Abs 3 Z 1 wird zusatzlich auf die einschldgige Judikatur des EuGH Bedacht genommen und eine Be-
stimmung ergéanzt, die sich auf FFH-Arten in einem derzeit ungiinstigen Erhaltungszustand bezieht
(,,Wolfsurteil*“ des EuGH Rs C-342/05, RN 29). In diesen Féllen ist bei der Erteilung einer Ausnahmebe-
willigung zusétzlich zu beachten, dass sich der unglinstige Erhaltungszustand nicht noch weiter ver-
schlechtert. Z 2 wurde sprachlich besser gefasst, da der bisher verwendete Begriff ,,Bereich des Eingriffs*
zu unbestimmt und in der Praxis als Abgrenzungskriterium nicht tauglich ist.

Zu Z 16:

Einem Anliegen der Kammer fiir Land- und Forstwirtschaft in Salzburg entsprechend sollen auch die
sachlichen Grundlagen der Biotopkartierung (§ 24 Abs 2 NSchG) dokumentiert werden. Die Einbezie-
hung der Biosphérenparke in die Liste jener Projekte, von der die Gemeinde die betroffenen Grundeigen-
timerinnen und Grundeigentiimer verstandigen soll, geht auf eine Anregung der Industriellenvereinigung
Salzburg im Begutachtungsverfahren zuriick. Weiters werden Biospharenparke in die Liste jener Schutz-
gebietsverordnungen aufgenommen, vor deren Erlassung nach Mdglichkeit eine Verstandigung der
Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimer stattfinden soll (vgl die Erlduterungen zu Z 9 letzter Satz).
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Zu den Z 17 und 18:

Auch im Naturschutzbuch und bei der Auflistung der gesetzlich geschiitzten Bezeichnungen von Schutz-
gebieten werden die neu vorgesehenen Biospharenparke (§ 23a) beriicksichtigt.

Zu Z 19:

In der Z 19.1 ist vorgesehen, die Zutrittsmdglichkeiten auch auf Personen auszudehnen, die von einer
Behorde mit amtlichen Erhebungen beauftragt wurden, aber keine Behdrdenorgane sind (zB Erhebungen
im Rahmen der Biotopkartierung, zur Erfullung von gesetzlichen oder EU-rechtlichen Berichtspflichten
durch Fachbiros, zur Erstattung von Gutachten durch nichtamtliche Sachverstandige in naturschutzbe-
hordlichen Verfahren) eindeutig geregelt werden. Die betroffenen Grundeigentiimerinnen und Grundei-
gentimer werden dabei nach Tunlichkeit vorher zu verstandigen sein. Eine Verstandigung wird zB bei
Gefahr im Verzug nicht erfolgen kdnnen oder in sonstigen Féllen, in denen eine Verstdndigung des
Grundeigentumers das Verwaltungshandeln erschweren oder unmdglich machen kdnnte (zB gegen die
Grundeigentiimerin oder den Grundeigentiimer gerichtete Uberwachungstatigkeit der Berg- und Natur-
wacht).

Im § 39 Abs 2 soll die bisher enthaltene Einschrinkung entfallen, dass die Amtsorgane sich nur auf ,,ge-
horig vorgebrachtes Verlangen auszuweisen haben. Eine Verpflichtung, die amtliche Berechtigung
nachzuweisen, soll grundsatzlich immer bei einem entsprechenden Verlangen bestehen.

Die in der Z 19.3 vorgesehene Klarstellung der Mdglichkeit, auch fremde Grundstlicke im unumgénglich
notwendigen AusmaR flr WiederherstellungsmalRnahmen in Anspruch zu nehmen, wurde aufgrund eines
konkreten Anlassfalls erforderlich, der Unklarheiten im Rechtsbestand aufgezeigt hat. Aus § 39 Abs 1
NSchG geht derzeit nicht hervor, ob die Duldungspflicht bei Wiederherstellungsmalinahmen nur die
Eigentlimerin oder den Eigentlimer der Liegenschaft trifft, auf der MaBnahmen zum Zweck des Natur-
schutzes ergriffen werden. Vielmehr ist diese Bestimmung durchaus so auslegbar, dass das Legalservitut
alle jene Eigentiimerinnen und Eigentimer belastet, deren Grundstiicke zur Durchfiihrung der Natur-
schutzmalRnahme zwingend in Anspruch genommen werden missen; etwa durch ein Befahren, weil es
ansonsten keine Madglichkeit gabe, das von der MalRnahme tatsachlich betroffene Grundstiick zu errei-
chen. Um in diesem grundrechtsnahen Bereich die Vollziehung nicht mit schwierigen verfassungsrechtli-
chen Fragestellungen zu belasten, wird im Gesetz eine entsprechende Regelung vorgeschlagen. Die Inan-
spruchnahme fremder Grundstiicke ist demnach auf jene Falle beschrénkt, in denen der damit verbunde-
nen Eingriff ins Eigentumsgrundrecht als ,,ultima ratio” dadurch gerechtfertigt ist, dass es keine andere,
mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand realisierbare Gelegenheit gibt, zu jenem Ort zu gelangen, an
dem die Naturschutzaufgabe von den Organen zu erfullen ist. Vergleichbare Bestimmungen enthélt auch
§ 72 WRG 1959. Entsprechend § 72 Abs 4 letzter Satz WRG 1959 sieht auch die vorgeschlagene Be-
stimmung ein Anhérungsrecht der zur Duldung verpflichteten Personen vor, das nur entfallen kann, wenn
die vorzunehmende Malinahme auf Grund der Dringlichkeit keinen Aufschub zul&sst.

Zu Z 20:

Durch den Entfall des Hinweises auf die bescheidgemal erfolgte Fertigstellung wird eine Klarstellung fur
jene Félle bewirkt, in denen zwar das Vorhaben fertiggestellt, zB aber einzelne Auflagenpunkte nicht
erfullt wurden. In diesen Féllen soll der Bescheid nicht erldschen, sondern weiter vollstreckbar bleiben
(vgl § 27 WRG 1959). Ginge man vom Erléschen des Bescheides aus, misste fur das dann insgesamt als
konsenslos zu wertende Vorhaben ein Wiederherstellungsverfahren oder tber Antrag ein neuerliches
Bewilligungsverfahren eingeleitet werden.

Zu Z 21

Auch fir die Einleitung eines Bewilligungsverfahrens fur nur saisonal genutzte Parkplétze (zB nur im
Winter fur Schiliftbetrieb) ist derzeit die raumordnungsrechtliche Widmung als Verkehrsflache gemaR
des § 35 Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 erforderlich. In diesen Féllen kann jedoch auf diese
Sonderwidmung verzichtet werden, die Voraussetzung soll daher entfallen. Fiir dauernd genutzte, aber
sehr kleine Parkflachen ist bereits derzeit keine solche Widmung erforderlich, die dafiir vorgesehene
Abgrenzung wird von 1.000 m? auf 2.000 m? angehoben.

Zu”Z22:

Ziel der hier vorgeschlagenen Anderungen ist es, entbehrlich erscheinende naturschutzbehordliche Ver-
fahren unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung entfallen zu lassen. Der bisherige An-
wendungsbereich des vereinfachten Verfahrens umfasst einerseits Verfahren tber einfach zu beurteilende
MaBnahmen und andererseits das sogenannte ,,Huckepackverfahren®, dh Verfahren iiber Mafnahmen, die
auch nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen Bestimmungen bewilligungspflichtig sind (zB was-
ser- oder forstrechtliche Verfahren). Als zusétzlichen Anwendungsbereich sollen Vorhaben einbezogen
werden, die nicht ganz einfach zu beurteilen sind, fur die aber bereits so gut ausgearbeitete Projektunter-
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lagen (allenfalls nach Nachforderung geméaR 8§ 48 Abs 3) vorliegen, dass eine Beurteilung mdglich ist, ob
bei projektgemaRer Verwirklichung den jeweiligen Bewilligungs- bzw den Anzeigekriterien entsprochen
wird (8§ 49 Abs 1 Z 2 lita). Natur- und Europaschutzgebiete (88 21, 22a und 22b NSchG) bleiben wie
bisher vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung ausgeschlossen.

Als neuer Verfahrenstyp ist auch die Mdglichkeit betroffener Personen vorgesehen, dass Vorliegen eines
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes durch die Naturschutzbehorde feststellen zu kénnen (8§ 49
Abs1 Z2 lith). Projekte, die keiner naturschutzrechtlichen Bewilligungspflicht unterliegen, die aber
maglicherweise unter einen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande fallen, kénnen préaventiv nicht
untersagt werden. In diesem Fall kénnte die Behorde erst bei Verwirklichung des Vorhabens und tatséch-
lichem Eintritt des verponten Erfolges mittels Straf- und Wiederherstellungsverfahren tatig werden. Aus
den Erfahrungen der Praxis hat sich gezeigt, dass Beeintrachtigungen geschiitzter Arten oft mit relativ
einfachen Mitteln bei der Ausgestaltung des Projektes (zB durch MalRnahmen gegen Vogelschlag) ver-
mieden werden kdnnen. Durch die Mdglichkeit, eine vorangehende Abklarung durch die Behérde zu
veranlassen und damit Rechtssicherheit herbeizufiihren, soll fiir Projektwerberinnen und -werber ein
Anreiz geschaffen werden, entsprechende Vorhaben einem vereinfachten Verfahren zu unterziehen.

Die bisherigen Anwendungsfille fiir das vereinfachte Verfahren (einfache Projekte und ,,Huckepackver-
fahren®, in dem die Naturschutzinteressen in einem nach einer anderen Materie vorgesehenem Bewilli-
gungsverfahren mitberticksichtigt werden kdnnen), bleiben weitgehend unveréndert bestehen, § 49 Abs 1
Z 1 und Z 3 entspricht den bisherigen § 49 Abs 1 Z 1 und 2 mit der MaRgabe, dass die bisher im § 49
Abs 1 Z 2 vorgesehene Widerspruchsmdglichkeit der Landesumweltanwaltschaft entfallt.

In der Z 22.2 werden die Voraussetzungen fir den Entfall einer Bewilligungs- oder Anzeigepflicht fiir
den erweiterten Anwendungsbereich neu geregelt. Bei Projekten, die entweder einfacher Art sind oder
Unterlagen von ausreichender Qualitat aufweisen sowie im Fall der Mitberiicksichtigung von Natur-
schutzinteressen in einem anderen Verfahren, entféllt wie bisher die Anzeige- oder Bewilligungspflicht.
Bei der in Hinkunft ebenfalls mdglichen Feststellung, dass kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand
Ubertreten wird, stellt die Behorde fest, dass die projektgeméalie Ausfiihrung keinen strafbaren Tatbestand
verwirklicht, womit fir die Projektwerberin oder den Projektwerber die fiir eine Strafbarkeit erforderliche
subjektive Tatseite (\Vorsatz oder Fahrlassigkeit) entfallt (§ 49 Abs 3 Z 1 und letzter Satz NSchG). Im neu
vorgesehenen § 49 Abs 4 NSchG wird das Anhdrungsrecht fur die neuen Anwendungsfélle des verein-
fachten Verfahrens geregelt, wie bisher im ,,Huckepackverfahren® sind Stellungnahmen der Landesum-
weltanwaltschaft und der oder des Naturschutzbeauftragten einzuholen.

Die Vorgangsweise der Naturschutzbehorde unterscheidet sich bei den neu vorgesehenen Anwendungs-
fallen von der bisherigen Rechtslage: Bei einfachen Projekten und im Huckepackverfahren (= bestehende
Anwendungsfalle des vereinfachten Verfahrens) reicht wie bisher in einem ersten Verfahrensschritt die
Verfassung eines Aktenvermerkes (§ 49 Abs 5 und 6 NSchG). Auf Ansuchen der Betreiberin oder des
Betreibers eines VVorhabens oder der bzw des Naturschutzbeauftragten hat die Naturschutzbehérde auch
in diesem Fall einen Feststellungsbescheid zu erlassen. In diesem Verfahren kommt an Stelle der oder des
Naturschutzbeauftragten wie bisher der Landesumweltanwaltschaft Parteistellung zu. Bei komplexen
Projekten mit gut aufbereiteten Unterlagen sowie im Fall artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande (=
neue Anwendungsfalle des vereinfachten Verfahrens) ist ein Feststellungsbescheid zu erlassen, der im
Regelfall auf Grund der vorangegangenen Einbindung aller Parteien rasch in Rechtskraft erwachsen wird.

Zu Z 23:

In der Auflistung jener Behdrdenentscheidungen, denen dingliche Wirkung zukommt, werden die arten-
schutzrechtlichen Feststellungsbescheide (8 49 Abs1 Z 1 litb NSchG, vgl die Erlauterungen zu Z 22)
und die im 8 51 Abs 2a vorgesehenen Feststellungsbescheide tber die Eignung von MalRnahmen als Aus-
gleichsmalRnahmen ergénzt.

Zu Z 24:

Der Verwaltungspraxis entsprechend soll klargestellt werden, dass auch von der Naturschutzbehorde
beauftragte und umgesetzte Naturschutzprojekte bei entsprechendem Antrag als AusgleichsmalRnahme
vorgeschrieben (Absl) oder angerechnet (Abs 2a) werden konnen. Dies wird in der Regel durch eine
entsprechende finanzielle Beteiligung erfolgen, daher sehen die Z 24.1 und 24.2 entsprechende Ergén-
zungen von 8 51 Abs 1 und 2 NSchG vor.

Fur die Abgrenzung der Landschaftsradume sind de facto noch die nach 8 9 des Salzburger Raumord-
nungsgesetzes 1992 — ROG 1992 im Jahr 1994 gebildeten Planungsregionen maRgeblich. Die derzeitige —
dynamische (Art 7 Abs 3 L-VG) — Verweisung auf die Regionalverbands-Verordnung, LGBI Nr 81/1994,
hat zur Folge, dass sich die Landschaftsrdume mit jeder Anderung der Planungsregionen mitverandern.
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Da dies fachlich nicht sinnvoll ist, soll eine ausdriicklich statische Verweisung auf die Abgrenzung, wie
sie der Stammfassung der zitierten Verordnung zu Grunde lag, erfolgen (Z 24.3).

Zu Z 25:

Derzeit ist gesetzlich die Verpflichtung der Naturschutzbehtrde vorgesehen, sich von der gesetzeskon-
formen Ausfiihrung eines Vorhabens durch eine Uberpriifung zu iiberzeugen. Auf Grund der bestehenden
Personalengpasse kénnen die Bezirksverwaltungsbehorden dieser Verpflichtung jedoch kaum mehr bzw
nur mehr unter groRen Mihen nachkommen. Die verpflichtende behérdliche Uberpriifung soll daher
durch die Verpflichtung der Konsenswerberin oder des Konsenswerbers bzw der ¢kologischen Bauauf-
sicht ersetzt werden, die konsensmalige Ausfiihrung selbst zu bestéatigen. Wenn die Behdrde diese Besta-
tigung fiir nicht ausreichend erachtet, kann sie in jenen Féllen, in denen keine 6kologische Bauaufsicht
bestellt worden ist, die ergdnzende Bestatigung durch eine fachlich geeignete Person verlangen. Eine
Uberpriifung durch die Behorde selbst ist selbstverstandlich weiterhin mdglich und soll stichprobenartig
oder bei bedeutenderen VVorhaben auch vorgenommen werden.

Zu Z 26:

Die Kammer fiir Architekten und Ingenieurkonsulenten fiir Oberdsterreich und Salzburg ist bereits bisher
im Naturschutzbeirat vertreten, allerdings nur mit beratender Stimme. In Hinkunft ist die Vertretung in
Form einer Vollmitgliedschaft vorgesehen (Z 26.1 und 26.2).

Umlaufbeschliisse sind bei Kollegialorganen aus verfassungsrechtlichen Griinden nur mit einer ausdrick-
lichen gesetzlichen Grundlage mdglich, die in der Z 26.3 fir den Naturschutzbeirat vorgeschlagen wird.
Damit soll in dringenden Angelegenheiten eine vereinfachte Befassung des Beirats auch ohne Einberu-
fung einer Sitzung méglich gemacht werden.

Zu Z 27

In der Praxis bestehen Unklarheiten, ob Naturschutzbeauftragte auch aus organisatorischen Griinden
vorzeitig abberufen werden kénnen, obwohl eine solche Mdglichkeit zB durch eine aus verwaltungsdko-
nomischen Griinden erfolgte Neuaufteilung von Gebietszustdndigkeiten wahrend der laufender Funkti-
onsperiode durchaus erforderlich sein kénnte. Diese Moglichkeit wird daher ergénzt und die Neuerlas-
sung der ganzen die Abberufung regelnden Bestimmung vorgeschlagen, um die Lesbarkeit und Uber-
sichtlichkeit zu wahren.

Zu Z 28:

Die Zitatanpassung ist auf Grund der im § 49 NSchG vorgenommenen Anderungen erforderlich (vgl die
Erlduterungen zu Z 22); auch fiir das neu vorgesehene Feststellungsverfahren wird die Parteistellung der
Landesumweltanwaltschaft vorgesehen.

Zu Z 29:

Das im § 7 Abs 1 der Berg- und Naturwachtverordnung verankerte Durchsuchungsrecht von Gepéackstu-
cken, Behaltern oder Transportmitteln bei dringendem Tatverdacht ist derzeit gesetzlich nicht ausreichend
abgesichert und soll daher bei der Auflistung der Befugnisse erganzt werden. Weiters wird auch die Be-
fugnis ergénzt, Fahrzeuge anhalten zu kénnen, um das Durchsuchungsrecht von Transportmitteln auch
wirksam durchsetzen zu kénnen bzw die Ubertretung von Fahrverboten zu ahnden. Das letztgenannte
Recht soll jedoch auf Grund der damit verbundenen Schulungserfordernisse nur mit besonderer Erméach-
tigung eingerdumt werden.

Den Befugnissen der Naturwacheorgane werden entsprechende Verpflichtungen der von den Malinahmen
betroffenen Personen gegenibergestellt (Z 29.2), deren Missachtung eine Verwaltungsstrafe nach sich
ziehen kann.

Zu Z 30:

Die Bestimmungen (ber die dem Naturschutzfonds zuflieRenden Mittel werden an die neuen Bestimmun-
gen Uber Ersatzleistungen (vgl die Erlduterungen zu den Z 4 und 24.1) angepasst.

Zu Z 31:

Die Strafbestimmungen sind aufgrund der Neuregelung der Uberpriifung (§ 52) und der Befugnisse der
Naturschutzwacheorgane (8 56) entsprechend zu ergénzen.

Zu Z 32:

In der Auflistung jener Bundesnormen, auf die das Gesetz verweist, werden das Altlastensanierungsge-
setz und die DVVO 2008 ergénzt (vgl Z 11 der Vorlage). Die restlichen Normzitate werden in aktualisierter
Fassung vorgeschlagen.
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Zu Z 33:

Die Bestimmungen sollen mdglichst unverziiglich in Kraft treten. Die bei den Naturschutzbehérden oder
den Verwaltungsgerichten anhangigen Verfahren sind nach der bisher geltenden Rechtslage weiter zu
fiihren, lediglich die gednderten Bestimmungen Uber die Ersatzleistungen und die AusgleichsmalRhahmen
(88 3aund 51, Z 4 und 24 der Vorlage) sollen auch in bereits anhdngigen Verfahren Anwendung finden.

Die Landesregierung stellt sohin den

Antrag,
der Salzburger Landtag wolle beschlieRRen:
1. Das vorstehende Gesetz wird zum Beschluss erhoben.

2. Die Gesetzesvorlage wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Beratung, Berichterstat-
tung und Antragstellung zugewiesen



Nr. 62 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages
(5. Session der 15. Gesetzgebungsperiode)

Bericht

des Verfassungs- und Verwaltungsausschusses zur Vorlage der Landesregierung (Nr. 7 der Bei-
lagen) betreffend ein Gesetz, mit dem das Salzburger Naturschutzgesetz 1999 geandert wird

Abg. Fuchs berichtet, dass der Hauptinhalt des Vorhabens die Einfuhrung der Biospharenpar-
ke als neue Schutzgebietskategorie ist. Als Biospharenparke werden in Osterreich jene von
der UNESCO initiierten Modellregionen bezeichnet, in denen in beispielhafter Weise nachhal-
tige Entwicklung in 6kologischer, okonomischer und sozialer Hinsicht verwirklicht wird. Die
Ziele dieser sog. Biospharenreservate sind von der UNESCO vorgegeben und umfassen ua. die
Erhaltung der naturlichen und kulturellen Vielfalt, die nachhaltige Entwicklung sowie die
Nutzung des Gebietes fur Forschung, Umweltbeobachtung, Bildung und Ausbildung. Blrgerbe-
teiligung gehort zum zentralen Kern des Programms.

Weiters enthalt die Vorlage eine Reihe von Anderungen, die auf Grund der Erfahrungen aus
der Praxis die Lesbarkeit und Vollziehbarkeit der Bestimmungen erleichtern und uberflussigen
Verwaltungsaufwand vermeiden sollen. So wird etwa vorgeschlagen, zusatzliche Begriffsbe-
stimmungen aufzunehmen, um bestehende Unklarheiten in Hinkunft zu vermeiden, die der-
zeit auf das NSchG und die Tier- und Pflanzenartenschutzverordnung verteilten Artenschutz-
bestimmungen systematisch geordnet neu zu erlassen, den Anwendungsbereich des verein-
fachten Verfahrens auszudehnen und zahlreiche weitere Klarstellungen und Vereinfachungen
vorzunehmen.

Abg. Neuhofer stellt fest, dass die vorliegende Novelle unter dem Gesichtspunkt der Ausge-
glichenheit von Schiitzen und Nuitzen erstellt wurde und sie verweist auf viele und intensive
Diskussionen dazu, die darauf abzielten, unterschiedliche Interessen und Sichtweisen zu biin-
deln. Die Regierungsvorlage enthalte Anderungen, die auf den Erfahrungen aus der Praxis
basieren, die Les- und Vollziehbarkeit der Bestimmungen erleichtern und uberflussigen Ver-
waltungsaufwand vermeiden sollen. So werde im sog. Huckepack-Verfahren eine schnelle
Verfahrensabwicklung moglich sein und bei kleineren Verfahren geniige an Stelle eines Be-
scheides ein Aktenvermerk. Neben der Aufnahme der Biospharenparke als neue Schutzge-
bietskategorie wurden diverse Definitionen erneuert und die Wahrung der Grundeigentumer-
rechte sichergestellt sowie die Rechte der Berg- und Naturwacht verankert und deren Befug-
nisse aufgelistet.

Abg. Schneglberger ortet in der Regierungsvorlage eine Reihe von massiven Verschlechterun-
gen gegenuber der Ist-Situation und zeigt sich enttauscht, obgleich die Regierungsvorlage
unter Federfiihrung einer griinen Ressortverantwortlichen erstellt worden sei. Er gibt zu be-
denken, dass Salzburg als touristische Hochburg vom schonen Naturraum lebe, weshalb die
klaren Riickschritte, die den Ab- und Raubbau an der Natur erleichtern, besonders unver-



standlich seien. Die heftigen Proteste in den Stellungnahmen der Begutachtungsverfahren
beweisen die geplante (inhaltliche) Schwachung der Naturschutzes, die sich ua. auch im Ent-
zug von Parteirechten der Landesumweltanwaltschaft und der NGOs zeige. Mit der Moglich-
keit, dass AusgleichsmaBnahmen kiinftig mittels Geldersatz abgegolten werden konnen, wer-
de der Naturschutz aus seiner Sicht kauflich. Dies kritisiere auch die Landesumweltanwalt-
schaft in ihrer Presseaussendung. Die SPO konne der Regierungsvorlage nicht zustimmen und
verlange ,,ein Zuriick an den Start“ und eine neuerliche Auseinandersetzung mit der Thematik
unter Einbindung aller Beteiligten und Betroffenen.

Auch Abg. Wiedermann sieht in der Novellierung des Salzburger Naturschutzgesetzes eine
Verschlechterung in allen Bereichen des Naturschutzes. Die mafRgeschneiderten Regelungen
vermitteln den Eindruck, dass Naturschutz kiinftig kauflich sein soll. Das Gesetz sei auf GroB-
grundbesitzer, Industrielle und jene, die GroBvorhaben beabsichtigen, zugeschnitten. Damit
wirde man Lobbying-Interessen nachkommen. Neben dem Pflanzenartenschutz werde auch
der Tierschutz (z. B. Igel, Wassertiere, Eichhornchen) groBen Schaden nehmen. Auch

Abg. Wiedermann verweist auf die Kritik in der Pressemitteilung der Landesumweltanwalt-
schaft, meint aber, dass die Landesumweltanwaltschaft bei anderen Vorhaben, wie z. B. im
Zusammenhang mit dem Schotterabbau am Lidaun, ihre Kritik mehr als vermissen lasse. Fra-
gen werden im Zusammenhang mit der Steuerungsgruppe fir die Verwaltung von Biospharen-
parke gestellt. Von Klubobmann Abg. Dr. Schnell werden Zusammenschlisse von Schigebieten
im Pinzgau zum Zwecke der Erhohung von Pistenkilometern thematisiert. Er kritisiert, dass
hier unendlich viel Naturraum zerstort werde, was einzig und allein der Statistik diene, um
sagen zu konnen, dass es sich um das groBte Schigebiet aller Zeiten handle. Der Klubobmann
stellt auch einen Zusammenhang zur Raumordnung her, in der mit MaBnahmen zugunsten des
Wirtschaftswachstums viel Natur zerstort werde. Hier vermisse er oftmals die grune Hand-
schrift. Obwohl die Novelle auch sehr viele sinnvolle MaBnahmen enthalte, werde die FPS der
vorliegenden Regierungsvorlage nicht zustimmen.

Klubobmann Abg. Schwaighofer weist den Vorwurf der Kauflichkeit der Natur vehement zu-
rick und betont, dass in der Novelle keine derartige Bestimmung festgeschrieben sei und
eine derartige Behauptung falsch sei. Hinter jedem Geldbetrag stehe eine NaturschutzmaB-
nahme und auch bisher habe es die Moglichkeit gegeben, in Teilbereichen Geldleistungen zu
erbringen. Nunmehr wiirde die von der Behorde festgelegte Geldleistung nicht mehr ins
Budget flieRen, sondern sei flr sinnvolle und langfristig wirkende NaturschutzmafBnahmen zu
verwenden. Es sei nach wie vor dem Projektwerber jederzeit moglich, die im Bescheid fest-
gestellten MaBnahmen umzusetzen. Wolle er das nicht, dann wiirden diese MaBnahmen be-
wertet und durch einen Geldbetrag ersetzt. Ob dem Projektwerber eine AusgleichsmaBnahme
zugestanden werden konne, entscheide die Behorde. Deshalb handle es sich bei dem Geset-
zesvorschlag um eine echte Verbesserung. Klubobmann Abg. Schwaighofer kritisiert, dass hier
von der Opposition und dem Landesumweltanwalt (mittels einer Pressemitteilung) eine Sache
fur ein ganz anderes Anliegen (380 kV-Leitung) instrumentalisiert wiirde. Klubobmann

Abg. Schwaighofer geht weiters kritisierend auf die einzelnen Punkte der Pressemitteilung
des Landesumweltanwaltes (Naturschutzbewilligungen werden kauflich, ruckwirkende Gel-



tung soll 380 kV-ErsatzmaBnahmen retten, Kauflichkeit schwacht Biodiversitat, Vereinfa-
chungen fuhren zum Chaos bei Naturschutzbehorden, Schwachung von Tier- und Pflanzen-
schutz) ein und stellt dazu an den Landesumweltanwalt entsprechende Fragen.

Klubobfrau Abg. Mag.? Gutschi dankt Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr.™ Rossler fur den
vorliegenden Gesetzesentwurf, der nach wie vor die Erhaltung der schonen Salzburger Natur
gewahrleiste, aber auch entsprechende Verwaltungsvereinfachungen enthalte. Die Ursache,
AusgleichsmaBnahmen in Form von Geldleistung zu ermoglichen, bestehe darin, dass im Bun-
desland Salzburg oftmals nicht entsprechend groBe zusammenhangende Ausgleichsflachen
vorhanden seien. Es handle sich also um eine Scharfung einer bisher bereits praktizierten
MaBnahme, die gute Moglichkeiten biete, sinnvolle Eingriffe in die Natur in Form von Geld-
leistungen zweckgebunden wiederum fir NaturschutzmaBnahmen auszugleichen. Der Vorwurf
der Opposition, dass Naturschutz kauflich werde, ohne Argumentation, worauf sich diese Be-
hauptung stlitze, ware verwegen. Scharf kritisiert Klubobfrau Abg. Mag.? Gutschi die Presse-
mitteilung der Landesumweltanwaltschaft. Es handle sich dabei um Unterstellungen und un-
geheuerliche Behauptungen. So ware aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbar, dass z. B. die
Vereinfachungen zum Chaos bei Naturschutzbehorden flihrten.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr.™ Rdssler bestatigt, dass der Naturschutz - so wie die
Raumordnung - eine der am meisten konfliktbeladenen Materie sei. Sie beschreibt das Proce-
dere, wie es zum vorliegenden Gesetzesentwurf gekommen sei und verweist auf lange Listen
von Anderungswiinschen zum Naturschutzgesetz. Um gut abzuwigen und gut zu entscheiden,
damit die Substanz des Naturschutzes keinesfalls geschwacht werde, habe es sehr viele Ge-
sprache gegeben.

Zum Vorwurf der Kauflichkeit vom Landesumweltanwalt, der geradezu in den Dunstkreis ei-
nes korrumpierten Naturschutzes gehe, zeigt sich die Landeshauptmann-Stellvertreterin sehr
betroffen. Zu den Ausgleichsmalnahmen halt sie fest, dass in der Praxis oft viel Schwachsinn
vorgeschrieben worden sei, wie z. B. das Pflanzen von Stiefmitterchen auf Verkehrsinseln.
Das System des Ausgleichs sei eine kleine Chance, dem Naturschutz ein Uberleben zu garan-
tieren. Das Salzburger Naturschutzgesetz sei - so wie sie es Ubernommen habe - ein ausge-
zeichnetes Gesetz. Der Vollzug sei wahnsinnig schwierig, weil er oft zwischen unterschiedli-
chen Interessen zermahlen werde. Das Naturschutzgesetz erfiille auch mit dieser Novelle
hochste Standards. Wenn man sich gemeinsam dazu bekenne und diese als wichtig erachtet
werden, komme man an der Frage von AusgleichsmaBnahmen und ErsatzmaBnahmen nicht
vorbei. Die anderen Bundeslander hatten das nicht und genehmigten MaBnahmen im offentli-
chen Interesse ohne Ausgleich und ohne einen Ersatz in der Natur zu schaffen.
Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr.™ Rossler geht auf den Ablauf eines Verfahrens nach
dem Naturschutzgesetz und den damit zusammenhangenden technischen Details ein. Dazu
wird festgehalten, dass der Sachverstandige die Art, die Schwere, die Qualitat des Eingriffs
sowie die Art des zerstorten Lebensraumtyps beschreibt und bewertet. Im Spannungsfeld
dieses hoch komplexen und komplizierten Verfahrens sei es ein guter Kompromiss, die Mog-
lichkeit einer ErsatzmaBnahme zu schaffen, um Verluste an Naturraum durch neuen Natur-
raum halbwegs auszugleichen. Es gebe die Moglichkeiten eines Ausgleichs oder einer Ersatz-



leistung, wenn ein offentliches Interesse geltend gemacht werde. Dieses System habe sich
trotz Knochenarbeit und notwendiger Gutachten bewahrt. Es sei in der Praxis moglich, den
Eingriff und die notwendigen MaBnahmen zu beziffern. Ein sehr langer Diskussionspunkt in
der Begutachtung mit den Interessensvertretungen sei die Interessensabwagung gewesen,
aber man habe nicht nachgegeben und keine Aufweichung zugelassen. Das Grundprinzip des
hohen Standards des Naturschutzgesetzes sei erhalten geblieben.

Zur Frage hinsichtlich des Biospharenparks stellt Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr.™ Ross-
ler fest, dass der Biospharenpark keine Schutzkategorie sei. Der Biospharenpark sei eine ei-
gene Konstruktion. Dazu brauche es die Steuerungsgruppe, Entwicklungszonen und Kernzo-
nen. Die Finanzierung des Geschaftsfuhrers Markus Scharflechner und die Unterstutzung des
Biospharenparks basiere auf einem Regionalverbandsprogramm. Das Land finanziere den Ge-
schaftsfuhrer, der ausgezeichnete Arbeit leiste, zu einem Drittel und man sei gerade dabei,
ihm die erforderliche Assistenz zu ermoglichen. Aus der Naturschutzabteilung gebe es dazu
noch Personalstunden und Projektunterstiitzung flir den Naturschutzteil, der im Biospharen-
park erwunscht und auch Teil des Konzeptes sei.

Landeshauptmann Dr. Haslauer stellt fest, dass die Naturschutzgesetz-Novelle nicht die groBe
Grundsatznovelle sei, aber ein Naturschutzgesetz, zu dem man sich bekenne, das man fur gut
und richtig halte und es wurde an einigen notwendigen Stellschrauben gedreht. Ziel waren
vor allem Verfahrensvereinfachungen. Es sei auch der Biospharenpark - ein wichtiges Kapitel
- geregelt worden. Es gibt artenschutzrechtliche Bestimmungen, Klarstellungen und Vollzugs-
erleichterungen. Man wolle effizienter und besser werden, aber den Grundgedanken Natur-
schutz nicht auBer Acht lassen. Landeshauptmann Dr. Haslauer dankt Landeshauptmann-
Stellvertreterin Dr.™ Rossler fuir ihr Engagement gerade bei dieser schwierigen Novelle. Wei-
ters HR DI Dr. Glaeser und seinem Team aus der Abteilung flr die profunde Aufarbeitung. Es
habe viele Gesprachsrunden mit verschiedensten Gruppierungen gegeben. Die Novelle gehe
im Kern auf einen Novellenentwurf zuriick, der zwischen den friiheren Regierungsmitgliedern
Sepp Eisl und Walter Blachfellner ausgehandelt, aber wegen der folgenden Wahl nicht mehr
umgesetzt worden sei. Nach einer Replik auf die Kritik der Opposition geht Landeshauptmann
Dr. Haslauer auf die Presseaussendung von Landesumweltanwalt Dr. Wiener ein. Er bezeich-
net die Presseaussendung in der Sache als falsch, im Ton als untragbar und meint, es ware in
Wahrheit unter missbrauchlicher Verwendung der Funktion als Landesumweltanwalt eine po-
litische Agitation. Er halt es menschlich fur letztklassig, der Ressortfuhrerin vorzuwerfen,
dass Naturschutzbewilligungen erstmals vollstandig kauflich seien. Dies konne er nicht akzep-
tieren. Mit diesem Stil wurde die Landesumweltanwaltschaft geschadigt, eine Institution, die
eine wichtige Rolle habe. Er sagt, er erwarte eine Entschuldigung und er habe erhebliche
Zweifel daran, ob diese Vorgangsweise fiur einen Landesumweltanwalt geeignet und tragbar
sei.

Landesumweltanwalt Dr. Wiener entschuldigt sich fiir die Uberschrift in der Presseaussen-
dung, die als unsachlich wahrgenommen wurde. Es sei richtig, dass sie eine zu politische Aus-
sage und zu wenig sachliche Inhalte aufweise. Fir die inhaltlichen Punkte stehe er nach wie
vor. Bereits im November wurden von der Umweltanwaltschaft zwei Stellungnahmen abgege-



ben. Es gab mehrere Gesprachsrunden dazu. Im Naturschutzfachbeirat hatten sich er und
Herr Kutil in diesen Punkten sehr kritisch geauBert. Zur Kritik der Kauflichkeit des Natur-
schutzes fuhrt Dr. Wiener aus, dass es in den anderen Bundeslandern lediglich das offentliche
Interesse gebe und im Falle einer negativen Beurteilung ein Projekt nicht bewilligt werde. In
Salzburg werde eingefuhrt, dass es Ersatz- und AusgleichsmaBnahmen gebe. Im Falle der Aus-
gleichsmaBnahmen war es bisher so, dass inhaltliche Leistungen erbracht werden mussten
und finanzielle Leistungen nur projektbezogen moglich waren. Beim Ersatz war es so, dass
die Behorde vorzuschreiben habe, welche MaBnahmen und welche Geldleistungen zu erfolgen
haben. Jetzt konne es entweder eine fachliche oder eine finanzielle AusgleichsmaBnahme
sein. Damit bestehe die Moglichkeit, dass das Geld in den Naturschutzfonds flieRt. Der Natur-
schutzfonds wurde - nicht von dieser Regierung - bereits einmal fur den Budgetausgleich ver-
wendet und von diesem Geld habe die Natur dann natlirlich nichts mehr.

Vor allem von den von der 380 kV-Leitung betroffenen Blirgern werde kritisiert, dass die
MaBnahmen rlickwirkend fur laufende Verfahren vorgesehen seien. Es gebe aktuell nur ein
GroBverfahren - die 380 kV-Leitung -, das noch laufe und auch nicht in zweiter Instanz beim
Bundesverwaltungsgericht entschieden sei. Die naturschutzfachlichen Ergebnisse seien noch
nicht bekannt und es sei der einzige Fall, bei dem eine riickwirkende Anwendung Sinn ma-
chen wirde.

Der Begriff ,,Chaos“ stamme nicht von der Umweltanwaltschaft, sondern von den Bezirks-
hauptmannschaften. Es ware verstandlich, fur die Burger Verwaltungsvereinfachungen und
-entlastungen zu schaffen. Es gehe dabei um kleinere Flachen, um Erweiterungen von bereits
bestehenden Betrieben bzw. Infrastrukturen. Diese Erweiterungen seien - obwohl sie eine
gewisse Schwachung flir den Naturschutz darstellen - nachvollziehbar. Ein Chaos kénne aber
die Tatsache auslosen, dass diese EinzelmaBnahmen auch noch stickweise umgesetzt werden
konnten. Von den Bezirkshauptmannschaften wurde betont, dass das nicht exekutierbar sei,
Rechtsunsicherheit bringen wiirde, Verfahren moglicherweise unnotig in die Lange ziehen und
auch eine Menge Neuarbeit verursachen. Beispielhaft verweist Dr. Wiener auf die Annahme,
dass ein Parkplatz in drei bis vier Einzelschritten tiber mehrere Jahre in einer 2.000 m? gro-
Ren Erweiterung umgesetzt werden soll. Dies nachzuweisen, ware nur mit aufwendigsten
Luftbildanalysen oder durch Teilprojekte machbar und wiirde keine Vereinfachung bringen.
Im Streitfall - wenn ein geschiitzter Lebensraum betroffen ware - konnte man im Nachhinein
nur mit enormen Verwaltungsaufwand diese legalen oder bewilligungsfreien Tatbestande um-
setzen. Daher empfehle Dr. Wiener dringend, Vereinfachen ja, aber nicht in Teilschritten.
Das wirde wirklich nur ein Chaos bringen.

Zur Kritik, dass die Landesumweltanwaltschaft unterschiedliche MaBstabe setze, sagt

Dr. Wiener zum Projekt Lidaun, dass es keinerlei Schutzgebiete, keine ausgewiesenen Ruhe-
gebiete und keine Biotope gebe. Es war nicht moglich, objektiv dagegen zu sein.

Bei der Monchsberggarage sei es genau umgekehrt. Hier gebe es ein massiv belastetes Gebiet
Luft, es gebe Landschaftsschutzgebiete sowie betroffene Tiere und Pflanzen. Aus dem Grund
werde die derzeit geplante Variante von der Landesumweltanwaltschaft sehr kritisch beur-
teilt.

Zum Tier- und Pflanzenschutz fuhrt Dr. Wiener an, dass dieser inzwischen so kompliziert ge-
worden sei, dass man ohne Rechtsanwalt nicht mehr erkennen konne, was bewilligungspflich-



tig sei bzw. was ein Projekt aufweisen musste und was nicht. Der Gesetzgeber sollte eine
Moglichkeit finden, demjenigen, der etwas in der Natur mache, klar zu veranschaulichen,
welche Tiere und Pflanzen geschitzt seien, die aus diesem Grund zu berucksichtigen seien.

Herr Kutil vom Naturschutzbund stellt fest, dass viele Einwande vom Umweltdachverband
nicht berucksichtigt worden seien und die Mitwirkung der NGOs im Naturschutzgesetz nicht
ermoglicht werde. Auf die Kritik, dass mit dieser Gesetzesnovelle nicht beriicksichtigt werde,
dass Osterreich und das Land Salzburg bei der Aarhus-Konvention langst sdumig seien und
dem Hinweis der damit verbundenen moglichen Folgen entgegnet Landeshauptmann Dr. Has-
lauer, dass die entsprechende EU-Richtlinie noch nicht erlassen sei. Weiters nimmt Herr Kutil
zum Streit, dass die AusgleichsmaBnahmen riickwirkend fur laufende Verfahren vorgesehen
seien, was nur fur das anhangige Verfahren zur 380 kV-Leitung gelten konne, Stellung. Er
sehe damit die Moglichkeit eines Freikaufs als real gegeben.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr.™ Rossler stellt dazu fest, dass die Behorde die Ersatz-
leistung im Bescheid vorschreiben miisse. Diese musse ein Sachverstandiger zuerst klaren.
Aktuell gebe es sechs instanzanhangige und etwa 40 bei den Bezirksbehorden anhangige Ver-
fahren. Es gehe darum, fir die Umsetzung von Vorschreibungen Gewissheit und Qualitatssi-
cherung zu haben, weshalb die Regelung so schnell wie mdglich in Kraft treten soll. Die Rege-
lung diene nicht zur Erleichterung oder zur Ermoglichung dieser unsaglichen Leitung, von der
sie sich nach wie vor inhaltlich distanziere.

Klubobmann Abg. Schwaighofer bringt einen Abanderungsantrag ein, wonach im § 25 Abs. 1a
erster Satz nach der Wortfolge ,,Keiner Bewilligung* die Wortfolge ,,nach Abs. 1“ und am En-
de des Absatzes 1a der Satz ,,Die jeweilige VergroBerung ist vor Inangriffnahme unter Angabe
des Umfangs der Naturschutzbehorde formlos zu melden, und von den Behorden ohne weite-
res Verfahren zu den Akten zu nehmen“, angefiigt werden soll. Diese Modifikation wird mit in
den Gesetzestext aufgenommen.

Nach einer weiteren sehr kontroversiellen Diskussion sowie nach Beantwortung zahlreicher
Detailfragen durch die anwesenden Experten HR DI Dr. Glaeser und HR Prof. DI Hinterstoisser

von der Abteilung 5 wird die Beschlussfassung mehrheitlich in Aussicht genommen.

Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss stellt mit den Stimmen von OVP, Griinen und
Abg. Konrad MBA gegen die Stimmen von SPO und FPS - sohin mehrstimmig - den

Antrag,
der Landtag wolle beschlieBen:
Das in der Nr. 7 der Beilagen enthaltene Gesetz wird mit der MaRRgabe, dass im § 25 Abs. 1a

erster Satz nach der Wortfolge ,,Keiner Bewilligung* die Wortfolge ,,nach Abs. 1“ und am En-
de des Absatzes 1a der Satz ,,Die jeweilige VergroBerung ist vor Inangriffnahme unter Angabe



des Umfangs der Naturschutzbehorde formlos zu melden, und von den Behorden ohne weite-
res Verfahren zu den Akten zu nehmen*, angefiigt wird, zum Beschluss erhoben.

Salzburg, am 19. Oktober 2016

Der Vorsitzende: Der Berichterstatter:
Ing. Sampl eh. Fuchs eh.

Beschluss des Salzburger Landtages vom 9. November 2016:

Der Antrag wurde mit den Stimmen von OVP, Griine und der Abg. ohne Fraktionszugehérigkeit
Konrad MBA und Fiirhapter gegen die Stimmen von SPO, FPS, eine Stimme des TSS und der
Abg. ohne Fraktionszugehorigkeit Steiner-Wieser - sohin mehrstimmig - zum Beschluss erho-
ben.



	Gesetz vom ................................................ , mit dem das Salzburger Naturschutzgesetz 1999 geändert wird
	1. Im Inhaltsverzeichnis werden folgende Änderungen vorgenommen:
	1.1. Nach der den § 23 betreffenden Zeile wird eingefügt:
	1.2. Die den § 52 betreffende Zeile lautet:
	2. Im § 2 Abs 4 wird der letzte Satz durch folgende Bestimmungen ersetzt: „Sind nach den Feststellungen der Naturschutzbehörde die Interessen des Naturschutzes gemäß § 49 Abs 3 Z 2 berücksichtigt worden, entfällt das Erfordernis einer naturschutzbehör...
	3. Im § 3 wird nach Abs 2 eingefügt:
	4. Im § 3a wird der Abs 4 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:
	5. Im § 4 werden folgende Änderungen vorgenommen:
	5.1. Im Abs 1 wird das Wort „Naturschutzbehörde“ durch die Wortfolge „Landesregierung als Naturschutzbehörde“ ersetzt.
	5.2. Im Abs 2 werden die Worte „der Naturschutzbehörde“ durch die Worte „den Naturschutzbehörden (§ 47)“ ersetzt.
	6. Im § 5 werden folgende Änderungen vorgenommen:
	6.1. Die Z 2 lautet:
	6.2. Die Z 11 lautet:
	6.3. Die Z 17 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:
	6.4. Nach der Z 23 wird eingefügt:
	6.5. Nach der Z 28 wird eingefügt:
	7. Im § 10 entfallen die Absatzbezeichnung „(1)“ und Abs 2.
	8. Im § 23 Abs 5 entfällt der Klammerausdruck „(§ 2 Abs 2)“.
	9. Nach § 23 wird eingefügt:

	„8a. Unterabschnitt
	10. Im § 24 Abs 1 lautet die lit c:
	11. Im § 25 werden folgende Änderungen vorgenommen:
	11.1. Nach Abs 1 wird eingefügt:
	11.2. Im Abs 2 wird lit c durch folgende Bestimmungen ersetzt:
	12. Im § 26 Abs 1 entfällt die lit b.
	13. § 29 lautet:
	14. § 31 lautet:
	15. Im § 34 lauten die Abs 1 bis 3:
	16. Im § 36 Abs 1 wird im ersten Satz nach dem Wort „Biotopkartierung“ die Wortfolge „sowie deren sachliche Grundlagen“ eingefügt und im zweiten Satz das Zitat „§§ 12, 16, 19 und 22a“ durch das Zitat „§§ 12, 16, 19, 22a und 23a“ ersetzt.
	17. Im § 37 Abs 2 erhalten die bisherigen lit i bis n die Bezeichnungen „j“ bis „o“ und wird nach der lit h eingefügt:
	18. Im § 38 Abs 3 werden nach dem Wort „‚Naturpark‘“ das Wort „‚Biosphärenpark‘“ und ein Beistrich eingefügt.
	19. Im § 39 werden folgende Änderungen vorgenommen:
	19.1. Abs 1 lautet:
	19.2. Im Abs 2 entfallen die Worte „gehörig vorgebrachtes“.
	19.3. Nach Abs 2 wird angefügt:
	20. Im § 45 Abs 1 entfällt in der lit d das Wort „bescheidgemäßen“.
	21. Im § 48 wird in der im Abs 1 lit g enthaltenen Tabelle die Wortfolge „Errichtung oder Erweiterung von Parkplätzen mit über 1.000 m² Fläche, die nicht Bestandteil einer Bundes- oder Landesstraße sind, in der freien Landschaft“ durch die Wortfolge „...
	22. Im § 49 werden folgende Änderungen vorgenommen:
	22.1. Abs 1 lautet:
	22.2. Die Abs 3 bis 5 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
	23. Im § 50 Abs 1 wird die Wortfolge „sowie aufrechte rechtskräftige Kenntnisnahmen nach § 26“ durch die Wortfolge „sowie aufrechte rechtskräftige Kenntnisnahmen nach § 26 und rechtskräftige Feststellungsbescheide nach den §§ 49 und 51 Abs 2a“ ersetzt.
	24. Im § 51 werden folgende Änderungen vorgenommen:
	24.1. Im Abs 1 wird angefügt: „Die Behörde kann bei der Vorschreibung von Ausgleichsmaßnahmen auch einen Geldbetrag angeben, dessen Höhe die Verwirklichung dieser Maßnahmen durch die Naturschutzbehörde selbst oder über deren Auftrag ermöglicht. Der Be...
	24.2. Abs 2a lautet:
	24.3. Im Abs 3 Z 2 lautet der letzte Satz: „Für die Abgrenzung der Landschaftsräume sind die Grenzen der nach § 11 ROG 2009 in Verbindung mit dem Landesentwicklungsprogramm bestehenden Regionalverbände in der Fassung der Regionalverbands-Verordnung LG...
	25. § 52 lautet:
	26. Im § 53 werden folgende Änderungen vorgenommen:
	26.1. Im Abs 2 wird in der Z 1 angefügt:
	26.2. Abs 2 Z 2 lautet:
	26.3. Im Abs 7 wird nach dem ersten Satz eingefügt: „In dringlichen Angelegenheiten kann die Beschlussfassung auch im Umlaufweg erfolgen.“
	27. Im § 54 Abs 2 lautet der letzte Satz:
	28. Im § 55 Abs 2 Z 4 lautet der Klammerausdruck „(mit Ausnahme des Abs 5 erster Satz und des Abs 6)“.
	29. Im § 56 werden folgende Änderungen vorgenommen:
	29.1. Im Abs 3 wird der Punkt am Ende der lit b durch einen Strichpunkt ersetzt und nach der lit b eingefügt:
	29.2. Nach Abs 3 wird eingefügt:
	30. Im § 60 Abs 2 lautet die Z 4:
	31. Im § 61 Abs 1 werden das Zitat „10 Abs 1 zweiter Satz“ durch das Zitat „10 zweiter Satz“ und der Ausdruck „oder § 50 Abs 3 zweiter Satz“ durch den Ausdruck „,§ 50 Abs 3 zweiter Satz, § 52 oder § 56 Abs 3a“ ersetzt.
	32. § 62a lautet:
	33. Im § 67 wird angefügt:

	Erläuterungen
	1.Allgemeines:
	2.Verfassungsrechtlichen Grundlage:
	3.Übereinstimmung mit EU-Recht:
	4. Kosten:
	5. Ergebnis des Begutachtungsverfahrens:
	6. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen:
	Zu Z 1:
	Zu Z 2:
	Zu Z 3:
	Zu Z 4:
	Zu Z 5:
	Zu Z 6:
	Zu Z 7:
	Zu Z 8:
	Zu Z 9:
	Zu Z 10:
	Zu Z 11:
	Zu Z 12:
	Zu den Z 13 und 14:
	Zu § 29:
	Zu § 31:
	Zu Z 15:
	Zu Z 16:
	Zu den Z 17 und 18:
	Zu Z 19:
	Zu Z 20:
	Zu Z 21:
	Zu Z 22:
	Zu Z 23:
	Zu Z 24:
	Zu Z 25:
	Zu Z 26:
	Zu Z 27:
	Zu Z 28:
	Zu Z 29:
	Zu Z 30:
	Zu Z 31:
	Zu Z 32:
	Zu Z 33:

	Beschluss des Salzburger Landtages vom 9. November 2016:

